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Zusammenfassung 

Ausgangslage und Fragestellungen 

Das Beschaffungsrecht des Bundes und jenes der Kantone sollen einer Revision un-

terzogen werden. Die Vorentwürfe des revidierten Bundesgesetzes über das öffent-

liche Beschaffungswesen (BöB) und der entsprechenden Verordnung (VöB) wurden 

im April/Juni 2015 zur Vernehmlassung unterbreitet. Die Revision sieht einerseits 

formelle Änderungen vor, die Systematik, Struktur und Verständlichkeit des Be-

schaffungsrechts verbessern sollen. Andererseits sind auch materielle Änderungen 

enthalten. Dazu zählen neue Vergabeverfahren und -instrumente ebenso wie der 

Ausbau des Rechtsschutzes.  

Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) hat vor diesem Hintergrund B,S,S. 

Volkswirtschaftliche Beratung mit der Durchführung einer einfachen Regulierungs-

folgenabschätzung (RFA) beauftragt. Ihr Ziel ist es, die volkswirtschaftlichen Aus-

wirkungen (einzelner) ausgewählter neuer Bestimmungen und Massnahmen sowie 

das Gesamtpaket der Vorentwürfe zu analysieren. 

Methodik 

Die vorliegende RFA orientiert sich an der Methodik des Eidgenössischen Departe-

ments für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)1 und untersucht fünf Prüf-

punkte: 

 Prüfpunkt 1: Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns 

 Prüfpunkt 2: Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 

 Prüfpunkt 3: Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 

 Prüfpunkt 4: Alternative Regelungen 

 Prüfpunkt 5: Zweckmässigkeit im Vollzug 

In Absprache mit dem BBL liegt der Fokus der RFA auf den Prüfpunkten 2 und 3.  

Im Rahmen der RFA wurden nebst einer Literatur- und Dokumentenanalyse 23 Ge-

spräche mit Fachpersonen geführt sowie acht Unternehmen befragt. Die entspre-

chenden Fragebogen wurden vorgängig vom BBL genehmigt. Der überwiegende 

Teil dieser Arbeiten wurde im Zeitraum Oktober 2014 bis März 2015 durchgeführt 

und darauf aufbauend wurde ein Zwischenbericht verfasst. 

                                                      

1  Vgl. Regulierungsfolgenabschätzung Handbuch und Checkliste, Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO), Bern, 2013. Webseite:  

http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00465/index.html?lang=de 

https://www.wbf.admin.ch/de/
https://www.wbf.admin.ch/de/
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Ebenso fliessen die Ergebnisse einer im Zeitraum November-Dezember 2015 sepa-

rat durchgeführten Befragung zu geplanten Revisionen im Bereich der Sprachanfor-

derungen an Beschaffungen sowie der erweiterten Publikationspflicht ein. 

Ergebnisse 

Prüfpunkt 1: Die Notwendigkeit zur Revision ergibt sich vor allem aus dem im März 

2012 vom Bundesrat verabschiedeten revidierten WTO-Übereinkommen über das 

öffentliche Beschaffungswesen. Dessen Ratifizierung setzt die innerstaatliche Um-

setzung neuer Bestimmungen voraus. Weiter werden mit der Revision u.a. die Har-

monisierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen, die bessere Ver-

ständlichkeit des Beschaffungsrechts und die verbesserte Rechtssicherheit ange-

strebt. Die befragten Fachpersonen bejahen ausnahmslos den Handlungsbedarf der 

Revision. Sie beurteilen die Vorentwürfe mehrheitlich als pragmatisch und politisch 

umsetzbar und dem Handlungsbedarf überwiegend entsprechend. 

Prüfpunkt 2: Für den Bund ist nach der Umsetzung der Revision gemäss den Fach-

gesprächen mit einem (leicht) höheren administrativen Aufwand zu rechnen. Dieser 

ergibt sich unter anderem aus dem verstärkten Rechtsschutz, dem Ausbau des Dia-

logverfahrens, dem Ausbau von IT-Instrumenten im Beschaffungswesen oder der 

Durchführung von Schulungen.2 Den Kosten der Revision steht infolge der verbes-

serten Rechtssicherheit und neuer Vergabeinstrumente aber auch Nutzen gegenüber, 

der sich in tieferen Preisen und/oder besserer Qualität der Beschaffungen nieder-

schlagen kann.  

Für die Unternehmen wird die Revision mehrheitlich als neutral in Bezug auf die 

direkten Kosten (= Aufwand für das Erstellen einer Offerte) betrachtet. Zwar werden 

Mehrkosten aufgrund höherer Dokumentationspflichten sowie allfälliger Kontrol-

len, insbesondere im Zusammenhang mit nachhaltiger Beschaffung, sowie der An-

wendung von tendenziell höherrangigen Verfahren erwartet; es ergibt sich jedoch 

auch ein höherer Nutzen: vor allem durch die Harmonisierung der Beschaffungsord-

nungen des Bundes und der Kantone, die verbesserte Klarheit der gesetzlichen 

Grundlagen (geringerer Aufwand für Abklärungen) sowie durch den Ausbau elekt-

ronischer Vergabeinstrumente. Für die Unternehmen entstehen zudem indirekte 

                                                      

2  Während die in den Fachgesprächen der RFA erhaltenen Informationen keine nähere Quantifizie-

rung des administrativen Aufwands zuliessen, schätzen die im Herbst 2015 befragten 12 Beschaf-

fungsstellen des Bundes, dass die erhöhten Sprachanforderungen je nach Umsetzungsvariante Mehr-

kosten von jährlich 18-841 Millionen Franken mit sich bringen könnten, vor allem für Übersetzun-

gen. Der Mehraufwand aufgrund der erweiterten Publikationspflicht wird auf rund 900‘000 Franken 

pro Jahr geschätzt. 
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Nutzeneffekte. Dazu zählen der verstärkte Rechtsschutz, die höhere Transparenz 

(z.B. aufgrund ausgeweiteter Publikations- und Begründungspflichten) und die ver-

besserte Rechtssicherheit (z.B. aufgrund von Begriffsdefinitionen oder der Klärung 

bestehender strittiger Rechtsfragen). Zu beachten ist, dass die direkten Kosten kon-

kret und unmittelbar auftreten, weshalb sie vergleichsweise einfach beurteilt werden 

können. Die indirekten Effekte, die sich erst mittel- und langfristig voll entfalten, 

sind demgegenüber schwieriger zu quantifizieren, können jedoch ebenfalls sehr be-

deutend sein.   

Prüfpunkt 3: Die in der Revision geplanten Massnahmen umfassen Faktoren, die 

den Wettbewerb positiv wie auch negativ zu beeinflussen vermögen. Während eine 

nähere Quantifizierung nicht vorgenommen werden konnte, weisen die Ergebnisse 

der RFA auf eine gleichbleibende bis leicht positive Auswirkung auf den Wettbe-

werb hin. In weiterer Folge könnte sich dies positiv auf Preise und/oder Qualität der 

beschafften Bauten, Dienstleistungen und Güter auswirken. Als weiterer positiver 

Effekt für die Gesamtwirtschaft gilt der vergrösserte internationale Beschaffungs-

markt, der mit der Ratifizierung des revidierten WTO-Übereinkommens über das 

öffentliche Beschaffungswesen erschlossen werden kann. Gemäss eigener Analyse 

des BBL dürften Änderungen hinsichtlich Konzessionen und Abgeltungen eine po-

sitive Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen. Demgegenüber werden die Auswirkungen 

hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft (Verankerung der nachhaltigen Beschaffung) 

sowie dem Arbeitsmarkt (Zuschlagskriterium Anzahl Lernende) als eher gering ein-

geschätzt.  

Prüfpunkt 4: Die Ergebnisse der Befragungen weisen darauf hin, dass die angestreb-

ten Ziele mit den vorliegenden Entwürfen erreicht werden können. Vereinzelt vor-

geschlagene alternative Regelungsinhalte beziehen sich auf eine Senkung der Streit-

wertgrenze, um noch besseren Rechtsschutz zu gewähren, einer flexibleren Ausge-

staltung des Zuschlagskriterium der Anzahl Lernender sowie den punktuellen Ein-

bezug dritter Stellen zur Risikominimierung bei Beschaffungen (z.B. für Kontrol-

len).  

Prüfpunkt 5: Gemäss den Aussagen der Fachpersonen bedarf eine möglichst effizi-

ente Umsetzung der Revision vor allem weiterer Konkretisierungen (Begriffsdefini-

tionen, Ausgestaltung von Verfahren), der verstärken Nutzung von Kommunikati-

ons- und Informationstechnologien sowie umfassender Schulungen aller relevanter 

Akteure (Bund, Kantone, Unternehmen). Seitens der Beschaffungsstellen des Bun-

des wird für den Vollzug mit erhöhtem Personalaufwand gerechnet. 
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Fazit 

Zusammenfassend kann aus den Gesprächen und Befragungen im Rahmen der RFA 

geschlossen werden, dass die Revision mehrheitlich begrüsst und als Verbesserung 

gegenüber dem Status quo gesehen wird. Die Ergebnisse lassen aber auch vermuten, 

dass die Revision weder in Bezug auf die Akteure Bund und Unternehmen noch auf 

die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft signifikante Auswirkungen haben wird. 

Die Ergebnisse der RFA decken sich weitestgehend mit den Ergebnissen der Äm-

terkonsultation und des Vernehmlassungsverfahrens. 
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1. Einleitung  

Das Beschaffungsrecht des Bundes und jenes der Kantone sollen einer Revision un-

terzogen werden. Der entsprechende Auftrag des Bundesrates an das Eidgenössische 

Finanzdepartement (EFD) und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bil-

dung und Forschung (WBF) erfolgte im Juli 2014. Eine mit Vertreterinnen und Ver-

tretern des Bundes und der Kantone zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat die Vor-

entwürfe des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) und 

der entsprechenden Verordnung (VöB) im Herbst 2014 fertiggestellt. Sie gingen 

Ende 2014 in die Ämterkonsultation und im Frühjahr 2015 in die Vernehmlassung. 

Die Vernehmlassung in den Kantonen fand im Herbst 2014 statt. 

Ausgangspunkt der Revision ist zunächst die 2012 abgeschlossene Revision des 

WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (General Procu-

rement Agreement, GPA; SR 0.632.231.422), die Anpassungen im nationalen Recht 

erforderlich macht. Zudem gründet die Revision auch in der wiederholt geforderten 

inhaltlichen Angleichung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen. 

Das öffentliche Beschaffungswesen hat eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung: 

Je nach Schätzung beläuft sich das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand auf 

zwischen 30-40 Milliarden Franken pro Jahr, wovon zirka 80% auf die Gemeinden 

und Kantone und 20% auf den Bund fallen. Rund 25% der Staatsausgaben werden 

für die Beschaffung von Bauten, Gütern und Dienstleistungen aufgewendet; dies 

entspricht in etwa 8% des Bruttoinlandprodukts.3 Dementsprechend ist die Regulie-

rung des Beschaffungsrechts zentral – zumal es nicht nur für bestmögliche wirt-

schaftliche Mittelverwendung sorgen, sondern auch den Marktzutritt der Anbieten-

den unter rechtsgleichen und nicht diskriminierenden Bedingungen erlauben und 

fördern soll.  

Vor diesem Hintergrund hat sich das mit der Revision betraute Bundesamt für Bau-

ten und Logistik (BBL) entschieden, eine einfache Regulierungsfolgenabschätzung 

(RFA) im Rahmen eines verwaltungsexternen Auftrages durchzuführen. Die RFA 

ist ein Instrument zur Untersuchung und Darstellung volkswirtschaftlicher Auswir-

kungen von Vorlagen des Bundes. Konkret sollen mit dieser RFA die Kosten und 

Nutzen (einzelner) ausgewählter neuer Bestimmungen und Massnahmen sowie das 

Gesamtpaket der Vorentwürfe für die betroffenen Gruppen, auf die Gesamtwirt-

schaft sowie auf die Gesellschaft analysiert werden.  

                                                      

3  Vgl. beispielsweise Entwurf Erläuternder Bericht des EFD zur Änderung des Bundesgesetzes über 

das öffentliche Beschaffungswesen.  
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2. Methodik  

2.1.  Untersuchungsgegenstand 

Methodischer Rahmen RFA  

Die RFA basiert auf der Methodik des Eidgenössischen Departements für 

Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und untersucht fünf Prüfpunkte: 

 Prüfpunkt 1: Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns 

 Prüfpunkt 2: Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 

 Prüfpunkt 3: Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 

 Prüfpunkt 4: Alternative Regelungen 

 Prüfpunkt 5: Zweckmässigkeit im Vollzug 

In Absprache mit dem BBL liegt der Fokus der RFA auf den Prüfpunkten 2 und 3. 

Da es sich um eine einfache RFA handelt, werden nicht alle im RFA Methoden-

handbuch des WBF4 genannten Sub-Prüfpunkte abgedeckt.5 

Die geplante Revision wird mit dem Referenzszenario verglichen. Dieses entspricht 

nicht nur der aktuellen rechtlichen Regelung des Beschaffungsrechts, sondern auch 

der aktuellen Praxis. Dies ist insofern relevant, als aktuelle Studien einerseits auf-

zeigen, dass die gesetzlichen Möglichkeiten in der Praxis teilweise nicht ausge-

schöpft werden6 und andererseits trotz fehlender, expliziter rechtlicher Grundlage 

Verfahren bereits umgesetzt werden (Beispiel: elektronische Auktionen der SBB).  

Doch auch wenn einige Elemente der Gesetzesrevision bereits heute angewandt wer-

den, hat die gesetzliche Regelung einen Einfluss. Eine Wirkungshypothese, die in 

der Studie an verschiedenen Stellen zum Ausdruck kommt, lautet wie folgt: formell-

gesetzliche Normierung resp. klarer formulierte Regelungen führen zu einer Aus-

weitung bestehender Praxis resp. zu einer verstärkten Anwendung bestehender In-

strumente des Beschaffungswesens (Beispiele: Rahmenverträge, Dialogverfahren) 

                                                      

4  Vgl. Regulierungsfolgenabschätzung Handbuch und Checkliste, Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO), Bern, 2013. Webseite:  

http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00465/index.html?lang=de 

5 Innerhalb des Prüfpunkts 2 konzentriert sich die Studie auf die Akteursgruppen Unternehmen und 

Bund; innerhalb des Prüfpunkts 3 bezieht sich die Studie vor allem auf die Themen Wettbewerb und 

internationale Öffnung, Wirtschaftsstandort, Umwelt (Nachhaltigkeit) sowie Arbeitsmarkt (Lehrstel-

len). 

6  Vgl. BHP Hanser und Partner AG (2013): Regulierungskosten Baurecht – Schätzung der Kosten von 

Regulierungen und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion im 

Baurecht.  

https://www.wbf.admin.ch/de/
https://www.wbf.admin.ch/de/
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und beeinflussen Verhaltensweisen der in den Beschaffungsstellen handelnden Per-

sonen (Beispiel: Nachhaltigkeitsthemen werden vermehrt wahrgenommen). 

2.2.  Daten- und Informationsquellen 

Methodisch wurden die Ergebnisse dieser RFA mittels einer Literatur- und Doku-

mentenanalyse, einer Befragung von Fachpersonen sowie einer telefonischen Um-

frage bei ausgewählten Unternehmen erarbeitet. Der überwiegende Teil dieser Ar-

beiten wurde im Zeitraum Oktober 2014 bis März 2015 durchgeführt und darauf 

aufbauend wurde ein Zwischenbericht verfasst. 

Analyse von Literatur und anderen Dokumenten: Die gesetzlichen Grundlagen, na-

mentlich die Vorentwürfe BöB und VöB sowie die entsprechenden erläuternden Be-

richte,7 Studien und Fachartikel sowie Dokumente des BBL finden Eingang in die 

Studie. Eine Dokumenten- und Literaturübersicht findet sich in Anhang 1. 

Daten: Die Dokumentenanalyse wurde mit Daten des Bundesamts für Statistik 

(BFS), des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) sowie des BBL ergänzt, um 

Fallzahlen und die Anzahl der betroffenen Akteure bestimmen zu können (vgl. Ka-

pitel 4.2. ). 

Fachgespräche: Wir haben 23 Fachgespräche mit insgesamt 25 Vertreterinnen und 

Vertretern des Bundes, der Kantone sowie verschiedenen Branchenverbänden, zi-

vilgesellschaftlichen Gruppen und Fachpersonen durchgeführt (vgl. Anhang 2). Da-

bei wurde ein vom BBL genehmigter semi-strukturierter Interviewleitfaden ange-

wendet. Dieser bezog sich auf alle fünf RFA Prüfpunkte, schwerpunktmässig jedoch 

auf die erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Revision. Konkret 

wurden die Fachpersonen summarisch zu den folgenden Themen befragt: 

 Handlungsbedarf für eine Revision 

 Relevanz, Bedeutsamkeit und Vor- und Nachteile der Revision  

 Auswirkungen auf den Bund (Kosten und Nutzen) 

 Auswirkungen auf die Unternehmen (Kosten und Nutzen) 

 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft (Wettbewerb, Preise, Qualität) 

 Auswirkungen auf Rechtsmittel / Beschwerden 

 Umsetzung des politischen Ziels Nachhaltigkeit 

 Umsetzung des politischen Ziels Lehrstellen 

 Herausforderungen des Vollzugs 

                                                      

7  Stand der Vorentwürfe: 30. September 2014. 
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Unternehmensbefragung: Ergänzend wurden acht ausgewählte Unternehmen be-

fragt, um die konkreten Auswirkungen der geplanten Revision darzustellen, insbe-

sondere in Bezug auf die administrative Belastung und den Wettbewerb. Dabei han-

delt es sich um Unternehmen, die bereits wiederholt an grösseren Beschaffungen des 

Bundes teilnahmen. Die Kontaktnahme zu den Unternehmen erfolgte über die im 

Vorfeld befragten Branchenverbände. Die Unternehmen sind in Anhang 2 aufge-

führt.  

Tabelle 1 fasst die durchgeführten Befragungen nach Akteursgruppe zusammen. 

 

Tabelle 1: Übersicht Fachgespräche und Unternehmensbefragung 

Akteursgruppe Anzahl Gespräche (Anzahl befragte Fachpersonen) 

Bund 5 Gespräche (5 Fachpersonen) 

Kantone 3 Gespräche (3 Fachpersonen) 

Verbände / Interessengruppen 11 Gespräche (13 Fachpersonen) 

Andere Fachpersonen 4 Gespräche (4 Fachpersonen) 

Unternehmen 8 Gespräche (10 Fachpersonen): Bau, Planung, ICT, Industrie 

Total 31 Gespräche (35 Fachpersonen) 

Absagen: 4 

 

Befragung von Beschaffungsstellen: In diesen Bericht fliessen schliesslich auch die 

Ergebnisse einer im Zeitraum November-Dezember 2015 durchgeführten Befra-

gung ein, die im Rahmen eines separaten Mandats erfolgte. Ziel der Befragung war 

es, die direkten Kosten zu ermitteln, die den Beschaffungsstellen des Bundes auf-

grund von geplanten Änderungen im Bereich der Amtssprachen im öffentlichen Be-

schaffungswesen sowie im Bereich der Publikationspflicht bestimmter Beschaffun-

gen erwachsen. Es wurden dazu 15 seitens der Beschaffungskommission des Bundes 

(BKB) ausgewählte Beschaffungsstellen befragt und ein Rücklauf von 80% erzielt 

(12 der 15 Beschaffungsstellen nahmen teil). Im Gegensatz zur erweiterten Publika-

tionspflicht waren die Massnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit der öffent-

lichen Beschaffungen nicht expliziter Gegenstand dieser RFA (vgl. Anhang 3). Aus 

diesem Grund werden die Ergebnisse der separat mandatierten Befragung in einem 

Exkurs behandelt, während die Ergebnisse der Fachgespräche und Unternehmens-

befragung dieser RFA unverändert bestehen bleiben. 
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2.3.  Grenzen der Studie  

Bei der Interpretation der Ergebnisse gilt es, einige Limitierungen der Studie aufzu-

zeigen, die in der Methodik und im Vorgehen begründet sind. 

Der Sinn und Zweck der RFA ist gleichzeitig auch ihre grösste methodische Her-

ausforderung: Eine Abschätzung der neuen, noch hypothetischen Situation ist für 

viele Akteure schwierig. Nicht nur haben sie noch keine Erfahrung damit, teilweise 

ist auch noch nicht klar, wie die gesetzlichen Grundlagen im Vollzug konkret um-

gesetzt werden.  

Es handelt sich um eine einfache RFA, also eine Studie von geringerem Umfang und 

geringerer Untersuchungstiefe. Sie liefert dementsprechend eine Grobanalyse der 

wichtigsten relevanten Aspekte der Revision. Eng damit verbunden ist die Beschrän-

kung der Informationserhebung auf 31 Interviews, wodurch keine Repräsentativität 

erreicht werden kann. Dies gilt insbesondere auch für die Unternehmensbefragung, 

an deren Teilnahme mehrheitlich Grossunternehmen Interesse gezeigt haben. 

Die Hochrechnung volkswirtschaftlicher Auswirkungen ist in Ermangelung zugrun-

deliegender Daten nur eingeschränkt möglich. Dazu zählen beispielsweise die Ge-

samtzahl an Beschaffungen nach Vergabe- und Auftragsarten, da nur die über be-

stimmten Auftragswerten liegenden Beschaffungen zwingend auf simap.ch, der 

elektronischen Plattform im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens, erfasst 

werden. Ähnliches gilt für die Anzahl der Unternehmen, die an Ausschreibungen 

des Bundes teilnehmen.  

Schliesslich wurde die RFA resp. die Interviews auf Basis der im Herbst 2014 fer-

tiggestellten Vorentwürfe durchgeführt. Änderungen, die während des Studienzeit-

raums an den Vorentwürfen vorgenommen wurden, konnten nicht berücksichtigt 

werden. Beispielsweise wurden aufgrund der Ergebnisse der Ämterkonsultation 

noch gewisse, nur für den Bund geltende Bestimmungen angepasst. Zudem wurden 

die Verordnung sowie die Erläuterungen zu den Erlassentwürfen an mehreren Stel-

len geändert.  

Die parallel durchgeführte Revisionen der Beschaffungsordnungen von Bund und 

Kantonen sind eng verknüpft (Beispiel: das Instrument der Verhandlungen wird neu 

auf Ebene der Kantone eingeführt, während der Bund den Rechtsschutz erweitert). 

Die damit ausgelösten Wirkungen auf Ebene der Kantone und in weiterer Folge der 

Gesamtwirtschaft sind jedoch nicht Gegenstand der Studie; sie fokussiert auf die 

Auswirkungen der Revision BöB/VöB. 
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3. Ausgangslage 

3.1.  Das öffentliche Beschaffungswesen  

Das Beschaffungsrecht der Schweiz beruht auf verschiedenen internationalen und 

nationalen Rechtsquellen.  

Zu den wichtigsten internationalen Grundlagen zählen zum einen das Übereinkom-

men über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) und zum anderen das Abkom-

men zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte As-

pekte des öffentlichen Beschaffungsrechts (BilatAbk, SR 0.172.052.68). In Erman-

gelung einer Bundeskompetenz werden sie auf den Ebenen Bund und Kantone8 

durch verschiedene Erlasse rezipiert, vorrangig – nicht aber abschliessend – durch 

das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 172.056.1) und 

die zugehörige Verordnung (VöB, SR 172.056.11) auf Ebene des Bundes sowie die 

IVöB, die Vergaberichtlinie und kantonale Ausführungsgesetze auf Ebene der Kan-

tone.9 

Bei der Anwendung des Beschaffungsrechts ist ferner zwischen dem sogenannten 

Staatsvertragsbereich und dem Nicht-Staatsvertragsbereich (Binnenmarktbereich) 

zu unterscheiden. Je nach Zuordnung finden unterschiedliche Bestimmungen An-

wendung.  

Exkurs: Verfahrensarten und Schwellenwerte 

Verfahrensarten 

Es werden die folgenden Verfahrensarten unterschieden: 

 Öffentliche Ausschreibung, die in zwei Varianten erfolgen kann: 

- Offenes Verfahren: alle Anbietenden können eine Offerte einreichen. 

- Selektives Verfahren: alle Interessierten können einen Antrag auf 

Teilnahme stellen; nur jene, die nach Prüfungen bestimmter Eig-

nungskriterien durch die Beschaffungsstelle dazu bestimmt werden, 

                                                      

8  Das Beschaffungsrecht der Gemeinden orientiert sich an den kantonalen Beschaffungsordnungen. 

Der Einfachheit halber sprechen wir in der Studie nur vom Beschaffungsrecht des Bundes und der 

Kantone.  

9  Weitere relevante Erlasse sind beispielsweise das Binnenmarktgesetz, das Kartellgesetz oder das 

Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit. Im Staatsvertragsbereich sind die beschaffungsrelevanten 

Freihandelsabkommen (FHA) zu nennen, namentlich jene im Rahmen der EFTA und insbesondere 

jene der zweiten Generation, welche bereits auf dem revidierten GPA 2012 beruhen (Beispiele: Ko-

lumbien, Peru, sämtliche Golfstaaten, Ukraine, Panama, Costa Rica, Guatemala; weitere sind in 

Verhandlung). 
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können eine konkrete Offerte einreichen (zwei Verfahrensschritte). 

Wirksamer Wettbewerb muss gewährleistet sein. 

 Einladungsverfahren: keine öffentliche Ausschreibung; Beschaffungs-

stelle bestimmt, welche Anbietenden zur Offertabgabe eingeladen wer-

den. Nach Möglichkeit sind mindestens drei Angebote einzuholen. An-

wendung nur im sog. Nicht-Staatsvertragsbereich. 

 Freihändige Vergabe: keine öffentliche Ausschreibung; die Beschaf-

fungsstelle vergibt den Auftrag direkt. Die Einholung von Konkurrenzof-

ferten bleibt der Beschaffungsstelle vorbehalten. 

Welche Verfahrensart zulässig ist, bestimmt sich in erster Linie nach dem Auf-

tragswert („Schwellenwert“). 

Schwellenwerte10 

Schwellenwerte unterscheiden sich u.a. nach der Art der Beschaffung (Lieferun-

gen, Dienstleistungen, Baudienstleistungen) und sind auch zwischen Bund und 

Kantonen unterschiedlich. Die Schwellenwerte bestimmen, jeweils während zwei 

Jahren, welche Verfahrensarten (öffentliches Verfahren, Einladungsverfahren, 

freihändiges Verfahren) anzuwenden sind. Beschaffungen über bestimmten 

Schwellenwerten sind hingegen grundsätzlich öffentlich auszuschreiben. 

Die aktuellen diesbezüglichen Schwellenwerte des Bundes betragen (nicht ab-

schliessende Aufzählung): 

 230 000 Franken bei Lieferungen 

 230 000 Franken bei Dienstleistungen 

 8.7 Millionen Franken bei Baudienstleistungen 

 

Wie eingangs erwähnt, nimmt das öffentliche Beschaffungswesen eine bedeutende 

volkswirtschaftliche Rolle ein, was sich alleine im jährlichen Beschaffungsvolumen 

von etwa 30-40 Milliarden Franken ausdrückt. Davon fallen geschätzt 20% auf den 

Bund, was durch die Statistik der Beschaffungszahlungen der zentralen Bundesver-

waltung (d.h. ohne Einheiten der dezentralen Bundesverwaltung wie etwa die ETH) 

                                                      

10  Die Höhe der Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich wird durch das beschaffungsrelevante Völ-

kerrecht (GPA, BilatAbk, FHA) bestimmt; eine autonome Festsetzung ist nicht möglich. Die 

Schwellenwerte werden in sogenannten Sonderziehungsrechten (SZR) resp. Euro festgelegt und in 

Schweizer Franken umgerechnet. 
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untermauert wird. Diese weist Zahlungen für Beschaffungen von Bauten, Gütern 

und Dienstleistungen im Markt von 5.3 Milliarden Franken für das Jahr 2013 aus.  

In der Schweiz besteht keine umfassende Statistik der Beschaffungen. Die vom 

SECO erstellte Statistik zum öffentlichen Beschaffungswesen erlaubt zumindest Ten-

denzen für die Verteilung der Beschaffungen nach den Vergabearten (Lieferungen, 

Dienstleistungen, Bauten) der öffentlichen Hand abzuleiten. Zu beachten ist, dass 

die Statistik nur Aufträge erfasst, die über den WTO-Schwellenwerten liegen und 

somit eine Ausschreibungspflicht nach sich ziehen. Die nachstehende Abbildung 

zeigt auf dieser Basis die Verteilung für die Beschaffungen des Bundes. 

 

Abbildung 1: Statistik öffentliche Beschaffungen (Bund; in Mrd. Franken) 

  

Erläuterung: Ausgehend von einem gesamten Beschaffungsvolumen von 35 Milliarden Franken fallen 

geschätzt 20% oder 7 Milliarden Franken auf den Bund. Die über den WTO-Schwellenwerten liegen-

den Beschaffungen werden auf 3.4 Milliarden Franken geschätzt, die sich auf drei Vergabearten ver-

teilen. 

Quelle: SECO WTO-Statistik 2013 (nur Aufträge über WTO-relevanten Schwellenwerten). 

 

3.2.  Die geplante Revision  

Das Beschaffungsrecht des Bundes hat wie auch das kantonale Recht seit dessen 

Inkrafttreten verschiedene Teilrevisionen erfahren. Die letzte bedeutsame Teilrevi-

sion erfolgte im Jahr 2010 auf Verordnungsstufe, als Reaktion auf die erfolglosen 

Bestrebungen zur Teilharmonisierung der Beschaffungsordnungen des Bundes und 

der Kantone. 

Die Änderungen der nun geplanten Revision können in zwei Gruppen eingeteilt wer-

den.  

3.4
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 Formelle Änderungen: Diese Änderungen betreffen die Verbesserung der 

Systematik des Beschaffungsrechts, dessen Struktur und Verständlichkeit. 

Beispiele hierzu sind (nicht abschliessende Aufzählung): 

o Aufnahme von Begriffsbestimmungen 

o Regelung sowohl des Staatsvertrags- als auch des Nicht-Staatsver-

tragsbereichs im BöB („stufengerechte Regelung“) 

o Übernahme von derzeit in der Verordnung geregelten Bestimmun-

gen in das BöB („stufengerechte Regelung“) 

 Materielle Änderungen: Die inhaltlichen Änderungen umfassen sowohl 

neue Regelungsinhalte als auch die Kodifizierung bereits bestehender Pra-

xis und Rechtssprechung. Hierzu sind folgende Bespiele zu nennen (nicht 

abschliessende Aufzählung): 

o Unterstellung der Übertragung öffentlicher Aufgaben und Erteilung 

von Konzessionen  

o Einführung neuer Vergabeinstrumente mittels elektronischer Tech-

nologien (elektronische Auktionen) 

o Normierung neuer Vergabeinstrumente bei Rahmenverträgen, Ab-

rufverfahren 

o Ausbau des Rechtsschutzes in Vergabeverfahren ab 150‘000 Fran-

ken Auftragswert mit einem vereinfachten Verfahren 

o Einführung von Sanktionen, insbesondere der Ausschluss fehlbarer 

Anbieter sowie die Führung einer zentralen Liste mit sanktionierten 

Anbietern 

o Verankerung der Nachhaltigkeit als Teilelement des Zwecks des 

Beschaffungsrechts 

Die geplanten Änderungen ergeben sich u.a. aus den zwingend im nationalen Recht 

umzusetzenden Regelungen des GPA 2012 und dem Bestreben zur Harmonisierung 

der Beschaffungsordnungen. Darüber hinaus können mit der Revision zurzeit noch 

hängige parlamentarische Vorstösse erledigt werden. 

Eine Übersicht ausgewählter Neuerungen in den Revisionsvorlagen (Stand: 30. Sep-

tember 2014) findet sich in Anhang 3.11 Diese Liste wurde für die Befragung der 

Fachpersonen und der Unternehmen herangezogen.  

Das folgende Kapitel widmet sich der Analyse der fünf RFA Prüfpunkte, dem ei-

gentlichen Kern der Studie.  

                                                      

11  Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Prof. Dr. iur. Hans Rudolf Trüeb sowie bei Frau Nathalie 

Clausen für die Hilfe bei der Erstellung dieser Liste.  
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4. Ergebnisse: Die RFA  

4.1.  Prüfpunkt 1: Notwendigkeit staatlichen Handelns  

Dieser Prüfpunkt umfasst zwei Aspekte: Zum einen bezieht sich die Frage der Not-

wendigkeit staatlichen Handelns auf den Bereich des Beschaffungswesens per se 

und zum anderen auf die Notwendigkeit der geplanten Revision.  

4.1.1.  Notwendigkeit zur Regelung des Beschaffungswesens 

Die volkswirtschaftliche Wichtigkeit des Beschaffungswesens liegt in Anbetracht 

der Höhe der jährlich dafür aufgewendeten öffentlichen Mittel auf der Hand. Das 

Beschaffungsrecht bezweckt denn auch einen möglichst effizienten Umgang mit öf-

fentlichen Mitteln (Steuergeldern) zu gewährleisten. Es strebt die Herstellung eines 

wirksamen Wettbewerbs zwischen den Anbietenden an, der sich positiv auf die Qua-

lität und Preise der beschafften Güter, Dienstleistungen und Bauten niederschlagen 

soll. Der Einfluss politisch-ökonomischer Faktoren, die die effiziente Ressour-

cenallokation beeinträchtigen können,12 sollen durch das Beschaffungsrecht mini-

miert werden.  

4.1.2.  Notwendigkeit der Revision 

Erläuternder Bericht 

Gemäss dem Vorentwurf des erläuternden Berichts ergibt sich der Handlungsbedarf 

zur Revision von BöB und VöB aus folgenden Gründen: 

1) Ratifizierung GPA 2012 

2) Harmonisierung der Beschaffungsordnungen Bund und Kantone 

3) Verbesserung von Systematik, Struktur und Verständlichkeit 

Ad 1) Das revidierte GPA 2012 wurde vom Bundesrat unter Vorbehalt der Geneh-

migung durch das Parlament im März 2012 verabschiedet. Die innerstaatliche Um-

setzung der neuen Bestimmungen des GPA 2012 ist gemäss Artikel XXII:4 des re-

vidierten GPA Bedingung für dessen Ratifizierung.13 Die Ratifizierung verbessert 

                                                      

12  Eine Analyse dieser Faktoren – etwa die Prinzipal-Agent-Problematik oder Rent-Seeking – findet 

sich beispielsweise in der Studie Frey et al. (2003).  

13  Das GPA enthält u.a. neue Bestimmungen in Bezug auf den Geltungsbereich des Beschaffungs-

rechts, die Korruptionsbekämpfung, die elektronische Vergabe oder die Nachhaltigkeit. Anzumer-

ken ist allerdings, dass manche der neuen Bestimmungen zwingend umzusetzen sind, während es 

den GPA Mitgliedstaaten bei anderen Bestimmungen freigestellt ist, ob und in welchem Umfang sie 

diese umsetzen (z.B. elektronische Auktionen).  
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den Marktzugang von Schweizer Unternehmen in den GPA-Mitgliedstaaten.14 Es 

enthält zudem Normen im Bereich der Verfahren, welche mit der Ratifizierung 

zwingend umgesetzt werden müssen und zu mehr Transparenz und zu einer Harmo-

nisierung der Beschaffungsgesetzgebungen auf den Stufen des Bundes und der Kan-

tone führen sollen (vgl. unten). 

Ad 2) Die autonome Umsetzung des Beschaffungsrechts durch den Bund und die 

Kantone sowie die in der Vergangenheit erfolgten Teilrevisionen führten zu einer 

Rechtszersplitterung und unterschiedlicher Praxis bei den Beschaffungen von Bund 

und Kantonen. Dies erhöht die Komplexität und kann insbesondere für die anbieten-

den Unternehmen zu höheren administrativen Kosten und Rechtsunsicherheit füh-

ren. Durch die Aufnahme von Begriffsbestimmungen sollen zudem die Verständ-

lichkeit und Anwendungsfreundlichkeit der Erlasse verbessert werden. 

Ad 3) Im Zuge vergangener Teilrevisionen wurden Bestimmungen nicht immer stu-

fengerecht verankert. Als Beispiele dienen die Unterstellung der Sektorenauftragge-

ber oder die in der VöB geregelten besonderen Bestimmungen für Beschaffungen 

ausserhalb des Staatsvertragsbereichs ebenso wie jene des Arbeitsschutzes, der Ver-

handlungen sowie des Dialogs oder der Fristen. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Umstand, dass Änderungen im Staatsvertragsbereich auf der Stufe der Verordnung 

und nicht auf Stufe des Gesetzes umgesetzt wurden.  

Befragung 

Die befragten Fachpersonen bejahen ausnahmslos den Handlungsbedarf der Revi-

sion, mehrheitlich um die bestehenden rechtlichen und praktischen Unterschiede der 

Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen zu verringern und um auf diesem 

Wege der Rechtszersplitterung entgegenzutreten. Darüber hinaus wird der Hand-

lungsbedarf auch mit dem Bedürfnis nach besserer Transparenz (Beispiele: Auf-

nahme von Begriffsdefinitionen, Ausweitung der Publikation von Beschaffungen, 

Veröffentlichung von Zuschlägen) sowie aus rechtstaatlichen Prinzipien (Beispiel: 

Erhöhung des Rechtsschutzes bei Beschaffungen des Bundes) begründet. Wieder-

holt thematisiert werden auch die Schwellenwerte: Bemängelt wird beispielsweise, 

dass diese von den Beschaffungsstellen nicht immer voll ausgeschöpft würden – also 

dass Beschaffungsstellen ein „höherrangiges“ Verfahren anwendeten, obwohl dies 

aufgrund des Beschaffungsvolumens nicht geboten wäre. 

                                                      

14  Solange die Schweiz das revidierte GPA nicht ratifiziert hat, besteht für schweizerische Anbietende 

in den GPA-Mitgliedstaaten kein Rechtsanspruch auf den erweiterten Marktzugang. 
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Die Fachpersonen beurteilen die Vorentwürfe mehrheitlich als pragmatisch und po-

litisch umsetzbar und dem Handlungsbedarf überwiegend entsprechend. Kritik wird 

insofern geäussert, als dass die Vorentwürfe in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit 

und ausgewählte rechtliche Themen zu wenig ambitioniert seien.  

Weitere Gründe 

Abschliessend lassen sich weitere Gründe, die die Notwendigkeit der Revision un-

termauern, zusammenfassen. Als Beispiele seien an dieser Stelle die Ergebnisse des 

jüngst veröffentlichten Bürokratiemonitors des SECO genannt, in dem die antwor-

tenden Unternehmen eine relativ grosse Veränderung der administrativen Belastung 

in Bezug auf das Beschaffungswesen seit 2012 wahrnehmen (38% der antwortenden 

Unternehmen sehen zunehmende, 59% gleichbleibende administrative Belastung).15 

Des Weiteren der Umstand, dass mit der Revision eine Reihe von parlamentarischen 

Vorstössen umgesetzt werden und die Revision eine seit 2004 vom Bundesrat defi-

nierte, noch hängige wachstumspolitische Massnahme darstellt. Schliesslich steht 

das durch das GPA 2012 geschaffene, auf 80-100 Milliarden USD geschätzte erwei-

terte Marktzugangspotenzial im Ausland erst mit der Ratifizierung den Schweizer 

Unternehmen offen, was vor dem Hintergrund der exportorientierten Schweizer 

Wirtschaft bedeutsam ist.16 

4.1.3.  Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das geltende Beschaffungsrecht aus ei-

ner Reihe von Gründen einer Revision unterzogen werden sollte. Tabelle 2 fasst die 

obigen Erläuterungen und die Einschätzungen der Fachpersonen zum Handlungsbe-

darf zusammen. Sie stellt exemplarisch das dem Handlungsbedarf zugrunde lie-

gende Problem dar, zeigt, welche Massnahmen die Revision beinhaltet und skizziert 

deren wahrscheinliche Wirkungen.  

 

 

 

 

                                                      

15  Die Zunahme der Belastung wird dabei im Bereich Bau und Baugewerbe prononciert wahrgenom-

men. Anzahl Befragte: 499. 

16  Dieses Marktpotential ergibt sich u.a. aufgrund der Neuunterstellung von 500 Vergabestellen und 

rund 50 Dienstleistungen, darunter auch Telekom-Dienstleistungen in neun Ländern, der Unterstel-

lung sämtlicher Baudienstleistungen oder der Reduzierung von Schwellenwerten in vier Ländern. 
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Tabelle 2: Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Massnahme 
Begründung / erwartete Wir-

kung 

GPA 2012: 

 enthält zwingend umzu-

setzende Regelungen 

 eröffnet erweitertes 

Marktzugangspotenzial 

Zwingende Regelungen wer-

den parallel in BöB und IVöB 

umgesetzt 

Umsetzung ermöglicht die Ratifi-

zierung des GPA 2012 

 eröffnet den Zugang auf das 

auf 80-100 Milliarden USD 

geschätzte Marktpotential 

Unterschiedliche Regelun-

gen resp. Beschaffungspra-

xis zwischen Bund und 

Kantonen 

Parallele Revision BöB und 

IVöB: Begriffe und Verfah-

rensgrundsätze werden ange-

glichen 

Anmerkung: keine vollstän-

dige Harmonisierung zwi-

schen Bund und Kantonen 

Harmonisierung  

  reduziert Transaktions-, In-

formations- und Koordinati-

onsaufwand  

  erleichtert den Zugang zu 

Ausschreibungen  

  erhöht den Wettbewerb 

Ungenügende Anwender-

freundlichkeit / Praxistaug-

lichkeit der Rechtsgrundla-

gen 

Systematik wird verbessert, 

Struktur der gesetzlichen 

Grundlage spiegelt den Ab-

lauf einer Ausschreibung wi-

der, Begriffsdefinitionen wer-

den aufgenommen 

Transparenz  

  reduziert Transaktions-, In-

formations- und Koordinati-

onsaufwand  

  erleichtert den Zugang zu 

Ausschreibungen 

  erhöht den Wettbewerb 

Zu tiefe, ungleiche, nicht 

ausgeschöpfte Schwellen-

werte 

Erhöhung des Schwellenwerts 

für die freihändige Güter-

vergabe bis 150‘000 Franken 

(Einladungsverfahren), an-

sonsten keine Änderungen 

Anmerkung: Die Möglichkeit 

der autonomen Anpassung 

der Schwellenwerte besteht 

nur ausserhalb des Staatsver-

tragsbereichs.  

Erhöhung des Schwellenwerts  

  senkt Transaktionskosten  

 senkt Wettbewerb 

Ungenügende rechtsstaatli-

che Garantien und Verfah-

rensungleichheiten  

Beschaffungen des Bundes ab 

150‘000 Franken geniessen 

neu Rechtsschutz (= Senkung 

der Streitwertgrenze) 

Erweiterter Rechtsschutz 

 erhöht Transparenz 

 erhöht den Wettbewerb 

 erhöht Transaktionskosten  

  

 

Mangelnde Umsetzung 

staatspolitischer Ziele der 

Nachhaltigkeit; Fokussie-

rung auf den Preiswettbe-

werb („billigstes“ Angebot)  

Verankerung der Nachhaltig-

keit als Zweck des Beschaf-

fungsrechts und als Zu-

schlagskriterium 

Nachhaltige Beschaffung 

 erhöht Bewusstsein 

 erhöht Transaktionskosten 

(Nachweis resp. Überprü-

fung von Zertifikaten) 

 erhöht Preise 

 erhöht Qualität  

 

Zunahme administrativer 

Kosten für an Beschaffun-

gen teilnehmende Unterneh-

men 

10 von 16 befragten Personen 

beurteilen Revision neutral in 

Bezug auf die administrativen 

Kosten (= direkte Kosten, vgl. 

Kapitel 4.2.2.) 

Keine  
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4.2.  Prüfpunkt 2: Auswirkungen auf einzelne Gruppen 

4.2.1.  Bundesstellen 

Rund 35 zentrale und dezentrale Beschaffungsstellen des Bundes vergaben 2013 

Aufträge, welche über den WTO-Schwellenwerten lagen. Diese Beschaffungsstel-

len sowie jene, die neu in den Geltungsbereich des BöB fallen,17 sind von der Revi-

sion des Beschaffungsrechts betroffen.  

Nachfolgend aufgeführt sind die zehn Bundesstellen mit den höchsten Auftragswer-

ten im Jahr 2013. Die höchsten Volumen beschaffen das Bundesamt für Strassen 

(ASTRA) und das BBL. 

 

Tabelle 3: Bundesstellen mit Beschaffungen über WTO-Schwellenwerten  

Beschaffungsstelle  Aufträge über dem Schwellenwert in CHF (2013) 

Bundesamt für Strassen   1'109'704'943  

BBL   1'045'088'270  

Armasuisse   356'147'338  

ETH Zürich   229'541'612  

Generalsekretariat EDA   203'563'711  

Swissgrid AG   164'453'460  

Post  80'306'304  

ETH Lausanne  55'266'460  

Bundesamt für Landwirtschaft  45'177'500  

Eidgenössische Zollverwaltung   19'726'817  

Quelle: SECO WTO-Statistik 2013 (nur Aufträge über WTO-relevanten Schwellenwerten). 

Anmerkung: Die Beschaffungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB sind von der WTO-Statistik 

2013 nicht umfasst. Die Beschaffungen der SBB beliefen sich im Jahr 2013 auf 5.2 Milliarden Franken, 

wovon 90% in der Schweiz abgewickelt wurden (Quelle: SBB Geschäftsbericht 2013). 

Kosten 

Durch die Revision des BöB fallen für die Bundesstellen gewisse Mehraufwände an. 

Zunächst entstehen Kosten, um die (einheitliche) Umsetzung des neuen BöB sicher-

zustellen: Dazu zählen einerseits z.B. Schulungen und andererseits die Abstimmung 

                                                      

17  Neu unterstellt werden die Beschaffungen von eidgenössischen richterlichen Behörden (ausgenom-

men Militärgerichte), der Bundesanwaltschaft, den eidgenössischen Parlamentsdiensten und von 

Empfängern von Finanzhilfen des Bundes, sofern sie Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen 

beschaffen, die zu mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten mit öffentlichen Geldern finanziert werden 

(vgl. dazu auch Kapitel 4.3.1.  
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mit den Kantonen und Gemeinden zum einheitlichen Vollzug (z.B. Wissens- und 

Erfahrungsaustausch). 

Weiter resultieren Kosten aufgrund des verstärkten Rechtsschutzes:  

 Sorgfältigere Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen (prä-

ventive Wirkung des Rechtsschutzes)  

 Aufwand aufgrund der höheren Anzahl von Beschwerden und Rechtsfällen 

(auch als Folge des erweiterten Geltungsbereichs, der tendenziellen Zu-

nahme von Ausschreibungen und entsprechend steigenden Zahl von be-

schwerdefähigen Verfügungen)18 

 Verzögerungen der Projekte bei den Fällen, in denen eine Beschwerde ein-

gereicht wird 

Administrativer Aufwand fällt zudem aufgrund neuer Publikations- und Begrün-

dungspflichten an (neu: Publikationspflicht auf der elektronischen Plattform 

simap.ch für alle Beschaffungen mit Auftragswert über 50‘000 Franken; summari-

sche Begründung von Verfügungen).19 

Weitere Kosten resultieren aufgrund von benötigten Übersetzungen sowie in der IT-

Infrastruktur (z.B. Aufbau einer Plattform für elektronische Auktionen). 

Das Dialogverfahren, ein anspruchsvolles und aufwändiges Verfahren, macht den 

Aufbau von Personalressourcen erforderlich.  

Bezüglich Nachhaltigkeitskriterien entsteht ein Initialaufwand zur Ausarbeitung 

von konkreten Regelungen / Empfehlungen zum Vollzug sowie ein erhöhter laufen-

der Aufwand für die Kontrolle.  

Für neu unterstellte Institutionen verringert sich schliesslich der Handlungsspiel-

raum (bezüglich Wahl und Ausgestaltung des Verfahrens).  

 

 

  

                                                      

18  Ob davon ausgegangen wird, dass sich die Anzahl Rechtsfälle tatsächlich erhöht, wird in Kapitel 

4.2.2. thematisiert.  

19  Vgl. dazu den Exkurs Sprachanforderungen und Publikationspflicht. Darin werden die Ergebnisse 

einer separat mandatierten Befragung zur Ermittlung der direkten Kosten der erweiterten Publikati-

onspflicht zusammengefasst.  
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Exkurs: Kosten für das BBL  

Eine besondere Rolle unter den Beschaffungsstellen nimmt das BBL ein, welches 

neben den eigenen Beschaffungen die weiteren Bundesstellen bei ihren Ausschrei-

bungen unterstützt und berät (Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund KBB). 

Für das KBB ist in verschiedenen Bereichen mit Mehraufwänden zu rechnen wie 

Tabelle 4 zeigt.  

 

Tabelle 4: Kosten für das KBB 

Aufwandsbereich Veränderung  Anmerkung 

Beratungen bei Be-

schaffungen 

Erhöhung Aufgrund neuer Bestimmungen und Struktur des BöB ist 

während der ersten Jahre mehr inhaltliche Beratung erfor-

derlich; wird sich im Verlauf der Zeit auf dem aktuellen 

Niveau einpendeln. Anzahl der Beratungsgeschäfte 

nimmt zu (rund 20% jährlich, bereits bestehende Ten-

denz) 

Schulungen Erhöhung Zunahme (aktuell: 1'400 Teilnehmende) 

Rechtsvertretungen Erhöhung mehr Rechtsverfahren 

Informatik Erhöhung Aufbau Plattform für elektronische Auktionen 

   
 

 

Nutzen 

Nicht alle der oben genannten Elemente verursachen nur Kosten; es resultiert auch 

Nutzen daraus. So führt die sorgfältigere Vorbereitung und Durchführung der Aus-

schreibungen zwar zu höheren Kosten, aber auch zu einer besseren Qualität sowohl 

der Ausschreibungen als auch der Projekte. Dies kann in weiterer Folge die Anzahl 

scheiternder Projekte reduzieren. Oder wie es eine Fachperson ausdrückt: „Die An-

fangsinvestitionen in der Ausschreibungsphase nehmen durch die Revision zu, dafür 

sinken die Kosten während des Projekts und die Qualität steigt.“ Die im GPA 2012 

vorgesehenen Vorgaben für die Gestaltung der Ausschreibungen, welche in der Re-

vision auf Ebene Bund und Kantone umgesetzt werden, tragen zur Harmonisierung, 

Transparenz und Rechtssicherheit sowie zu administrativer Vereinfachung bei.  
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Weiter können tiefere Preise und/oder höhere Qualität durch folgende Instrumente 

resultieren:  

 Elektronische Auktionen können zu tieferen Preisen führen.  

 Die Massnahmen gegen Abreden und Korruption (Sanktionsmöglichkeiten) 

führen zu tieferen Preisen und/oder höherer Qualität.  

 Die Zuschlagskriterien Lebenszykluskosten und Nachhaltigkeit fördern die 

Qualität der beschafften Güter und Dienstleistungen, wobei nachhaltige 

Produkte gleichzeitig teurer sein können (z.B. aufgrund spezifischer Pro-

duktionsverfahren, der Qualität der Rohstoffe, fairer Preise entlang der 

Wertschöpfungskette). 

 Die Publikationspflicht aller Beschaffungen mit Auftragswert über 50‘000 

Franken auf der elektronischen Plattform simap.ch kann längerfristig zu tie-

feren Preisen führen. Begründung: Einerseits wird durch die mit der Publi-

kation einhergehende Transparenz der Wettbewerb gefördert und anderer-

seits gewinnen unterlegene Anbietende aufgrund der Publikation ein besse-

res Verständnis des Marktes resp. ihrer Mitbewerbenden und können Rück-

schlüsse für die eigene Preisgestaltung ziehen. 

Die Rahmenverträge verringern den Aufwand für die Beschaffungsstellen, da davon 

ausgegangen wird, dass das Instrument vermehrt genutzt wird.20 Die Auswirkungen 

der Beschränkung der Rahmenverträge auf maximal vier Jahre wird unterschiedlich 

bewertet: Einerseits führt die zeitliche Beschränkung dazu, dass nach Ablauf der 

vier Jahre erneut ausgeschrieben werden muss (aktuell wäre auch eine längere Lauf-

zeit möglich); andererseits führt sie zu einer Verbesserung der wettbewerbsrelevan-

ten Rahmenbedingungen. 

Ein weiterer Nutzen ist, dass sich die Rechtssprechung der kantonalen Gerichte und 

der Bundesgerichte aufgrund harmonisierter Rechtsgrundlagen angleichen könnte. 

Dies wiederum führt zu verbesserter Transparenz und Rechtssicherheit.  

Der höhere Schwellenwert für die freihändige Vergabe von Lieferungen (neu: 

150‘000 Franken) senkt den administrativen Aufwand.21 

                                                      

20  Die Erfahrung des BBL zeigt, dass der Abruf einer Leistung aus einem Rahmenvertrag 1-3 Wochen 

dauert, während für die Abwicklung einer WTO-Ausschreibung mit mindestens 4-6 Monaten ge-

rechnet werden muss. Quelle: Einsatz von Rahmenverträgen in der Schweiz, Fachkonferenz IT-

Beschaffung, Vortrag Bruno Gygi, Kompetenzzentrum öffentliches Beschaffungswesen Bund, 28. 

August 2013. 

21  Hier kann auf die Studie von Jaeger et al. (2006) verwiesen werden. Sie hält fest, dass bei kleineren 

Auftragsvolumen ein Einladungsverfahren – häufig werden selbst bei freihändigem Verfahren meh-

rere Offerten eingeholt – ein besseres volkswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweist als 

eine Ausschreibung.  
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Wenngleich gesamthaft mehr Beschaffungen dem revidierten Recht unterstehen, er-

höht sich für die neu ausgenommenen Beschaffungen der Handlungsspielraum der 

Beschaffungsstellen in Bezug auf die Wahl und Ausgestaltung des Verfahrens. 

 

Exkurs: Sprachanforderungen und Publikationspflicht 

Im Zuge der Revision sollen mehrere parlamentarische Vorstösse zum Thema 

Amtssprachen im öffentlichen Beschaffungswesen umgesetzt werden. Diese wol-

len die Mehrsprachigkeit der Beschaffungen fördern. Dabei stehen verschiedene 

Umsetzungsvarianten zur Disposition:  

 Variante 1: Alle simap-Publikationen erfolgen dreisprachig (Anmerkung: 

nur für Beschaffungen über den sog. WTO-Schwellenwerten). 

 Variante 2: Die Ausschreibungsunterlagen in der Originalsprache enthal-

ten Zusammenfassungen in den zwei weiteren Amtssprachen. 

 Variante 3: Alle Ausschreibungsunterlagen werden vollständig dreispra-

chig erstellt. 

Ebenso sieht die Revision eine Erweiterung der Publikationspflicht von Lieferun-

gen, Bau- und Dienstleistungen ab einem Wert von 50‘000 Franken bis zum 

Schwellenwert vor.  

Der mit diesen geplanten Massnahmen verbundene Aufwand für die Bundesver-

waltung wurde in einem separaten Mandat ermittelt. Konkret wurde dazu im Zeit-

raum November-Dezember 2015 eine Befragung von 15 seitens der BKB ausge-

wählten Beschaffungsstellen des Bundes durchgeführt.  

Die an der Befragung teilnehmenden Beschaffungsstellen schätzen die Mehrkos-

ten der erhöhten Sprachanforderungen je nach Auftragsart, Variante resp. Umfang 

der zu übersetzenden Ausschreibungsunterlagen unterschiedlich hoch ein. So 

werden beispielsweise die Mehrkosten pro Beschaffung einer Lieferung über dem 

WTO-Schwellenwert von 4‘700 Franken (Variante 1) auf bis zu 67‘000 Franken 

(Variante 3, grosser Umfang der Ausschreibungsunterlagen) geschätzt. Generell 

werden die Mehrkosten für Beschaffungen unter den Schwellenwerten tiefer ge-

schätzt. Die Berechnung der jährlichen Kosten erfolgte basierend auf dem der 

Befragung zugrunde gelegten Bezugsjahr 2014, in dem die 12 Beschaffungsstel-

len ca. 28‘000 Beschaffungen durchgeführt haben. Auf Basis der geschätzten 

Mehrkosten pro Beschaffung und der Anzahl Beschaffungen pro Jahr belaufen 

sich die jährlichen Mehrkosten der erhöhten Sprachanforderungen – je nach Um-

setzungsvariante – auf zwischen 18 und 841 Millionen Franken.  
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Die Änderungen in Bezug auf die Publikationspflicht führen auf Basis der Schät-

zungen der Beschaffungsstellen zu Mehrkosten von 150 Franken pro Beschaf-

fung. Bei rund 5‘700 relevanten Beschaffungen ergibt dies Mehrkosten von etwa 

900‘000 Franken pro Jahr. 

Zu beachten ist, dass die oben ausgewiesenen Werte und Hochrechnungen auf 

Medianwerten aller eingegangenen Schätzungen beruhen und daher eine gewisse 

Unschärfe aufweisen. Zudem lag der Fokus der Befragung auf der Ermittlung der 

geschätzten Mehrkosten; mögliche positive Auswirkungen der Umsetzung der 

gegenständlichen Änderungen wurden in der Erhebung nicht berücksichtigt. 

Fazit  

Die nachfolgende Tabelle führt die Kosten und Nutzen der Revision für die Bundes-

stellen im Überblick auf.  

 

Tabelle 5: Kosten und Nutzen für den Bund 

 
Betroffene Akteure Zeitpunkt 

Kosten 

Schulungen / Erfahrungsaustausch mit den 

Kantonen 

Alle, v.a. BBL Schulungen: laufend, an-

fangs intensiv  

Austausch: laufend 

Rechtsschutz: sorgfältigere Vorbereitung 

der Beschaffungen 

Alle Laufend, evtl. anfangs 

mehr 

Rechtsschutz: Zunahme Beschwerden und 

Rechtsfälle, Verzögerungen 

Alle Laufend, evtl. anfangs 

mehr 

Dialogverfahren* Alle, v.a. falls viele kom-

plexe Projekte 

Laufend 

Publikationspflichten Alle Laufend 

Begründungspflichten Alle Laufend 

Übersetzungen Alle Laufend 

IT-Infrastruktur (elektronische Auktionen) Alle, v.a. Informatiksteue-

rungsorgan des Bundes 

v.a. anfangs 

Nachhaltigkeit: Förderung und Überprü-

fung* 

Alle, v.a. BBL Umsetzung: laufend 

Überprüfung: laufend 

Neuer Geltungsbereich Neu unterstellte Beschaf-

fungsstellen 

Laufend, v.a. anfangs 
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Nutzen  

Sorgfältigere Vorbereitung der Beschaffun-

gen 

Alle Laufend 

Tiefere Preise und/oder höhere Qualität Alle Laufend 

Rahmenverträge verringern Aufwand 

(aber: verkürzte Laufzeit) 

Alle, v.a. falls viele Rah-

menverträge 

Laufend 

Angleichung der Rechtssprechung  Alle Laufend 

Neuer Geltungsbereich Neu ausgenommene Be-

schaffungen 

Laufend 

Freihändige Vergabe für Lieferungen mit 

Auftragswert von max. 150‘000 Franken 

Alle Laufend 

 
* Entsprechend unserer Wirkungsthese (vgl. Abschnitt 2.1. ) gehen wir davon aus, dass Dialogverfahren in Zukunft 
vermehrt genutzt werden resp. Nachhaltigkeitskriterien vermehrt Berücksichtigung finden werden und in weiterer 

Folge auch Aufwand für die Überprüfung deren Einhaltung entsteht.  

Zusammenfassend lässt sich aus den Aussagen der Fachpersonen schliessen, dass 

sich die Revision mit einem (leicht) höheren administrativen Aufwand für die Bun-

desstellen niederschlagen wird.  

Die weiteren Kosten und Nutzen hängen stark vom konkreten Vollzug ab und lassen 

sich daher aktuell nicht quantifizieren. Bezüglich der direkten Kosten der geplanten 

erweiterten Publikationspflicht resp. der erhöhten Sprachanforderungen, die nicht 

explizit Gegenstand dieser RFA waren, wird auf den obigen Exkurs verwiesen.  

4.2.2.  Unternehmen 

Gemäss Schätzung des BBL nehmen etwa 10% aller Unternehmen in der Schweiz 

regelmässig an Beschaffungen der öffentlichen Hand teil. Dies sind rund 57‘000 

Firmen.22 Die im Rahmen der Studie von den acht befragten Unternehmen geäus-

serten Kosten und Nutzen des Vorentwurfs der Revision werden nachfolgend auf-

geführt.  

                                                      

22  Unternehmen in der Schweiz 2012: 572'424 (Datenquelle: BFS Unternehmensstruktur STATENT). 

Auf der elektronischen Publikationsplattform simap.ch hatten sich per Juli 2015 rund 23‘500 Unter-

nehmen registriert. Zu beachten ist jedoch, dass auf simap.ch nur die ausschreibungspflichtigen Be-

schaffungen publiziert werden und Unternehmen auch als Subakkordanten an Beschaffungen teil-

nehmen können (wofür sie sich nicht registrieren müssen).   
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Direkte Kosten  

Zu den Mehrkosten der Revision zählen zunächst die erwartete Zunahme der Doku-

mentationspflichten (Zertifikate, Nachweise, Selbsterklärungen) sowie allfälliger 

Kontrollen, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. 

Das Instrument des Dialogverfahrens wird allgemein als sehr aufwändig beurteilt. 

Evtl. benachteiligt werden dabei gemäss einer Interviewaussage kleine Unterneh-

men (da die Verfahrensdauer hoch ist und viele Ressourcen bindet).  

Weiter wird vermutet, dass die Beschaffungsstellen ihren Ermessensspielraum we-

niger ausschöpfen werden und daher künftig tendenziell höherrangige Verfahren zur 

Anwendung gelangen (beispielsweise aufgrund der Verpflichtung zur Nennung der 

Zuschlagskriterien oder der Publikationspflicht), was zu einem Mehraufwand für die 

teilnehmenden Unternehmen führt.23 

Neben diesen laufenden Aufwänden besteht ein gewisser Initialaufwand für die Un-

ternehmen, um sich in die neuen gesetzlichen Grundlagen einzuarbeiten und beste-

hende Prozesse anzupassen.  

 

Exkurs: Aufwand für die Offertstellung 

Gemäss einer Studie von Jaeger ist bei Planeraufträgen mit einem durchschnittli-

chen Offertaufwand von ca. 50‘000 Franken zu rechnen.24 Dieser Wert wurde in 

den Interviews mit den entsprechenden Branchenverbänden im Rahmen der vor-

liegenden Erhebung als realistisch bezeichnet. Gleichzeitig wurde angegeben, 

dass sich dieser Aufwand durch die Revision kaum verändern werde.  

Es stellt sich die Frage, wie dies in anderen Branchen beurteilt wird. Im Rahmen 

der Erhebung bei den Unternehmen haben wir diese gebeten, jeweils den aktuel-

len und zukünftigen Aufwand für eine für sie typische Beschaffung zu schätzen. 

Nachfolgend sind die Ergebnisse aufgeführt. 25   

 

 

 

  

                                                      

23  Vgl. hierzu auch die Studie von Jaeger et al. (2006). 

24  Vgl. Jaeger et al. (2006).  

25  Anmerkung: Die befragten Unternehmen werden in Anhang 2 bezüglich Branche und Unterneh-

mensgrösse charakterisiert. 
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Tabelle 6: Aufwand für die Offertstellung 

 

Anmerkung: Ein Unternehmen hat Angaben zu zwei typischen Beschaffungen gemacht U6 (1+2). 

Zusammenfassend gehen die Unternehmen mehrheitlich von einem etwa gleich-

bleibenden Aufwand aus. Die Angaben zum künftigen Offertaufwand entspre-

chen den Werten in Tabelle 8.  

 

 

Direkter Nutzen  

Den Kosten stehen Nutzen in Form von Vereinfachungen entgegen. An erster Stelle 

wird von den befragten Personen die Harmonisierung der Beschaffungsordnungen 

von Bund und Kantonen genannt, welche eine stärkere Standardisierung der Pro-

zesse bei Offertstellung erlaubt und insgesamt weniger Einarbeitungszeit erfordert. 

Aus den im Rahmen dieser RFA geführten Fachgesprächen kann gleichsam nicht 

geschlossen werden, ob diese Einsparungen in Form von tieferen Preisen an die Be-

schaffungsstellen weitergegeben werden.  

Aufgrund der erhöhten Transparenz und Klarheit der gesetzlichen Grundlagen wird 

mit einem geringeren Abklärungsaufwand gerechnet.  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 (1) U6 (2) U7 U8

Beschaffung (typisch 

für das Unternehmen)

Verfahrensart öff. öff. öff. öff. öff. öff. öff. öff. Einladung

Auftragsart Bau Dienstl. Dienstl. Dienstl. Dienstl. Dienstl. Lief. Lief. Dienstl.

Volumen (Mio. CHF) 10 0.5 0.9 1 2.5-3 1-20 100-500 5.5 0.15

Offertaufwand 

(aktuell)

Personalaufwand 8 Tage 30 Tage 100 Tage 10 Tage
20-30 

Tage
90 Tage 12 Mt.

5-10% des 

Volumens
5-10 Tage

Sachaufwand 

(in CHF)
2000

sehr 

gering 
0 k.A.

bis 

30'000
k.A. k.A. sehr gering 0

Gebühren (in CHF) 1000 500 500
fällt so-

wieso an
5000

20'000 - 

100'000 
1-3 Mio. sehr gering 500

Offertaufwand 

(künftig)

Verringert x

Gleichbleibend (+/-5%) x x x x x

Erhöht x x x
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Ebenfalls aufwandsmindernd wirkt die verstärkte Nutzung der elektronischen Platt-

form simap.ch (höhere Transparenz und geringerer Aufwand); sie erhöht gleichsam 

auch die wettbewerblichen Rahmenbedingungen.26  

Schliesslich wird das Instrument der elektronischen Auktionen eingeführt, welches 

die Aufwände der Unternehmen ebenfalls zu verringern vermag – gleichzeitig je-

doch zu tieferen Preisen führen könnte.  

Kosten-Nutzen-Bilanz 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Rahmen der Fachgespräche mit Unternehmen 

und weiteren Fachpersonen genannten Kosten und Nutzen für die Unternehmen 

nach Häufigkeit auf. Den höchsten Nutzen sehen die Interviewpersonen in der Har-

monisierung der Beschaffungsordnungen des Bundes und der Kantone (9 Aussa-

gen); die höchsten Kosten werden aufgrund höherer Dokumentationspflichten er-

wartet (5 Aussagen).  

 

Tabelle 7: Direkte Kosten und Nutzen für die Unternehmen  

 Anzahl Nennungen  

 
Unternehmen 

Weitere Fach-

personen 

Total 

Kosten 

Vermehrte Dokumentationspflichten 1 4 5 

Dialogverfahren 1 2 3 

Geringere Ausschöpfung des Ermessensspiel-

raums durch die Beschaffungsstellen  
1 1 2 

Einarbeitung in das neue Gesetz (einmalig) 0 1 1 

Nutzen  

Harmonisierung (Standardisierung Prozesse)  1 8 9 

Klarheit der gesetzlichen Grundlagen (weni-

ger Abklärungsaufwand)  
0 2 2 

Verstärkte Nutzung von simap.ch  0 2 2 

Elektronische Auktionen 0 2 2 

 

                                                      

26  Das revidierte GPA bezweckt die verstärkte Nutzung elektronischer Instrumente im Rahmen der 

Beschaffung (Publikationen, elektronische Auktionen), um damit Transparenz zu fördern und wett-

bewerbsbeschränkende Eingriffe (Korruption und sogenanntes bid rigging, etc.) zu minimieren. 
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In der Summe bewerten die Interviewpersonen die Revision mehrheitlich neutral in 

Bezug auf die direkten Kosten (10 Aussagen). Die Unternehmen selbst beurteilen 

dies etwas skeptischer als die weiteren Fachpersonen (vgl. Tabelle 8). Dabei ist zu 

beachten, dass im Rahmen der Studie nur relativ wenige Unternehmen befragt wer-

den konnten und die Aussagen daher nicht repräsentativ für die Gesamtheit aller 

Unternehmen sind. 

 

Tabelle 8: Auswirkungen auf die direkten Kosten der Unternehmen  

Veränderung Unternehmen Weitere Fachpersonen Total 

Verringert 1 1 2 

Gleichbleibend 5 5 10 

Erhöht 3 1 4 

Anmerkung: Ein Unternehmen hat Angaben zu zwei typischen Beschaffungen gemacht (vgl. obigen 

Exkurs).  

 

Von verschiedenen Interviewpersonen wurde zudem betont, dass letztlich der Voll-

zug entscheidend sei. Dieser ist zurzeit in gewissen Bereichen noch offen (insbeson-

dere in Hinblick auf die konkrete Umsetzung und Überprüfung der Kriterien zur 

Nachhaltigkeit und der Ausbildung). 

Indirekte Kosten und Nutzen  

Neben den direkten Kosten und Nutzen für die Unternehmen (Veränderung des Auf-

wands für die Erstellung von Offerten) gibt es auch indirekte Kosten und Nutzen 

durch die Revision. Dies sind Kosten- und Nutzenelemente, welche nicht als direkter 

Aufwand resp. Aufwandsminderung bei Offerten anfallen, sondern die Unterneh-

men mittelbar – oder eben indirekt – tangieren.  

 

Kosten: Auf Kostenseite kann genannt werden, dass aufgrund des verstärkten 

Rechtsschutzes häufiger Verzögerungskosten entstehen oder Verfahren gestoppt 

werden könnten. Demgegenüber steht die Einschätzung, dass der verbesserte 

Rechtsschutz in der Praxis zu keinen substantiellen Änderungen im Beschwerdever-

halten führen wird (vgl. unten).  

Ebenso genannt wurde die Problematik des Schutzes von geistigem Eigentum resp. 

der Abgeltung von intellektuellen Dienstleistungen (Ideen) bei den Dialogverfahren, 

welche lediglich als Kann-Formulierung im Gesetz verankert ist (vgl. Art 28 Abs. 2 

lit. b). 
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Nutzen: Auf der Nutzenseite sind insbesondere die erhöhte Transparenz (z.B. auf-

grund ausgeweiteter Publikations- und Begründungspflichten), die verbesserte 

Rechtssicherheit (als Folge von u.a. Harmonisierung, Begriffsdefinitionen, verbes-

serter Struktur der Rechtsgrundlagen, Klärung bestehender strittiger Rechtsfragen, 

Vereinfachung bei Schadenersatz) sowie der verstärkte Rechtsschutz zu erwähnen.27  

Diese Nutzen werden sowohl durch die relevante Literatur als auch die Aussagen 

der für die Studie eingesetzten Begleitgruppe untermauert.  

Bezüglich des Rechtsschutzes werden die konkreten Auswirkungen seitens der be-

fragten Fachpersonen indes uneinheitlich beurteilt:  

 Einige Fachpersonen rechnen mit (leicht) mehr Beschwerdeverfahren auf-

grund der geringeren Streitwertgrenze (150‘000 CHF)28 und der raschen 

Verfahren.  

 Andere Interviewpersonen gehen von keinen substanziellen Änderungen 

aus. Gründe dafür sind: 

o Mögliche negative Auswirkungen für das Unternehmen i.S.v. Reputati-

onsverlust (Marktmacht der Beschaffungsstellen)  

o Relativ geringer Auftragswert  

o Geringe Erfolgsaussichten 

o Im Erfolgsfall resultiert i.d.R. nur ein Schadenersatz und nicht der Ge-

winn des Projekts 

o Hoher Aufwand 

Drei Fachpersonen kritisieren dabei die Bagatellgrenze von 150‘000 CHF, 

da diese zu hoch sei und gewisse Branchen / Unternehmen tendenziell vom 

Rechtsschutz ausschliessen würde.  

 Weitere Fachpersonen erwarten eine Abnahme der Beschwerden und zwar 

aufgrund der Präzisierungen im Gesetz (grössere Klarheit).  

 

 

Tabelle 9: Auswirkungen auf die Beschwerdeverfahren  

Veränderung Unternehmen Weitere Fachpersonen Total 

                                                      

27 In Bezug auf Neuerungen zu Form und Inhalt von Ausschreibungen kann an dieser Stelle auch auf 

die zwingenden Vorgaben des revidierten GPA verwiesen werden. 

28  Zu beachten ist: Dies gilt nur für den Bund. Bei den Kantonen – welche oftmals vollen Rechtsschutz 

kennen – sind die Auswirkungen möglicherweise gerade gegensätzlich (falls sie die Grenze erhö-

hen).  
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Verringert 0 2 2 

Gleichbleibend 4 5 9 

Erhöht 4 3 7 

 

4.2.3.  Zwischenfazit 

Die Revision des BöB ist mit einem (leicht) höheren administrativen Aufwand für 

die Bundesstellen verbunden. Für die Unternehmen wird die Revision in Bezug auf 

die direkten Kosten (Offertaufwand) mehrheitlich neutral, in Bezug auf die indirek-

ten Effekte (Transparenz und Rechtssicherheit) tendenziell positiv beurteilt. Zu be-

achten ist, dass die direkten Kosten konkret und unmittelbar auftreten, weshalb sie 

vergleichsweise einfach beurteilt werden können. Die indirekten Effekte, die sich 

erst mittel- und langfristig voll entfalten, sind demgegenüber schwieriger zu quanti-

fizieren, können jedoch ebenfalls sehr bedeutend sein. Welche tatsächliche Kosten-

Nutzen-Bilanz für Bund und Unternehmen auftritt, hängt zudem massgeblich vom 

Vollzug ab, der teilweise noch offen ist.  

 

4.3.  Prüfpunkt 3: Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 

Während sich das vorige Kapitel mit der Frage befasst hat, welche Akteure von der 

Revision betroffen und welche Kosten und Nutzen für sie damit verbunden sind, 

diskutieren wir in diesem Abschnitt, welche Auswirkungen die Revision auf die ge-

samte Wirtschaft haben könnte. 

4.3.1.  Wettbewerb 

Zunächst betrachten wir die Wettbewerbssituation. Eine Revision der gesetzlichen 

Grundlagen könnte den Wettbewerb im Beschaffungswesen theoretisch auf vier Ar-

ten beeinflussen:  

 Änderung der Verfahrensarten: Eine Zunahme des Wettbewerbs würde re-

sultieren, wenn es aufgrund der Revision zu mehr öffentlichen Ausschrei-

bungen käme.  

 Änderung des Geltungsbereichs: Eine Zunahme des Wettbewerbs würde re-

sultieren, wenn aufgrund der Revision mehr Beschaffungen den wettbe-

werblichen Grundsätzen des BöB (insbesondere bezüglich Verfahrensart) 

unterstellt würden.  

 Änderung der Zahl der teilnehmenden Unternehmen: Eine Zunahme des 

Wettbewerbs würde resultieren, wenn aufgrund der Revision mehr Unter-

nehmen an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen würden.  
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 Änderung der Sanktionierung wettbewerbshemmenden Verhaltens: Eine 

Zunahme des Wettbewerbs würde resultieren, wenn wettbewerbsschädigen-

des Verhalten neu oder stärker sanktioniert würde.  

Nachfolgend werden diese vier Einflussfaktoren diskutiert.  

Verfahrensart 

Die Verfahrensart (offenes resp. selektives Verfahren, Einladungs- oder Freihand-

vergabe) bestimmt sich in erster Linie aus den Schwellenwerten. Diese ändern sich 

gemäss Vorentwurf des BöB / VöB grundsätzlich nicht.29 Allerdings schränkt das 

neue Instrument der Rahmenverträge den Wettbewerb etwas ein. Ein substanzieller 

Effekt ist allerdings nicht zu erwarten, da die Rahmenverträge bereits der heutigen 

Praxis entsprechen. 
 

Exkurs: Schwellenwerte 

Der Begriff Schwellenwert definiert jenen Betrag, ab welchem eines der definier-

ten Beschaffungsverfahren zwingend angewendet werden muss. Es ist der Be-

schaffungsstelle jedoch freigestellt, ein höherrangiges Verfahren als durch den 

Schwellenwert gegeben, anzuwenden.  

Es ist geplant, dass mit der Revision – in Abweichung zu den Vorentwürfen zum 

BöB / VöB30 – auch eine Änderung des Schwellenwertes im Bereich der Liefe-

rungen erfolgt: Der aktuelle Schwellenwert für Beschaffungen von Gütern wird 

von 50‘000 auf 150‘000 Franken erhöht, was freihändige Vergaben bis zu diesem 

Auftragswert ermöglicht. Die dazu befragten Fachpersonen schätzten die Auswir-

kungen auf den Wettbewerb dabei unterschiedlich ein:  

 Zwei Fachpersonen waren der Meinung, dass der Wettbewerb in diesem 

Bereich (leicht) abnehme und dies tendenziell negative Auswirkungen 

auf das Preis-/Leistungsverhältnis haben werde.  

 Ein Experte geht von geringen Auswirkungen auf den Wettbewerb aus, 

da sich die Beschaffungsstellen in der Praxis bereits heute oftmals für ein 

„freiwilliges“ Wettbewerbsverfahren entscheiden.  

                                                      

29  Nicht berücksichtigt sind die regelmässigen per Verordnung vorgenommenen Anpassungen der 

Schwellenwerte. Sie werden gemäss den Vorgaben der WTO alle zwei Jahre auf der Grundlage der 

Kursentwicklung CHF/SZR der letzten zwei Jahre für die nächsten zwei Jahre ermittelt. Aktuell 

gelten die Schwellenwerte in CHF bis 31. Dezember 2015. 

30  Anmerkung: Die Interviewerhebung – als wichtigste Informationsquelle der vorliegenden Studie – 

bezog sich auf die Vorentwürfe zum BöB / VöB. Daher wird die neu geplante Änderung des Schwel-

lenwerts nur als Exkurs diskutiert und ist in den nachfolgenden Ausführungen nicht berücksichtigt.  
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Eine Änderung des Schwellenwerts kann den Wettbewerb beeinflussen wie Er-

fahrungen eines Kantons zeigen: Schwellenwertänderungen von 50‘000 Franken 

können bereits einen wesentlichen Einfluss auf den Wettbewerb haben. 

Weiter werden durch die Erhöhung des Schwellenwerts innerhalb des Nicht-

Staatsvertragsbereichs folgende Auswirkungen erwartet:  

 Höherer Ermessensspielraum für die Beschaffungsstellen und mögliche 

Bevorzugung von einzelnen Unternehmen (z.B. lokal ansässige Firmen)  

 Geringere Kosten für die Offerten (sowohl von Seiten der Beschaffungs-

stellen wie auch der Anbieter), falls es tatsächlich zu mehr Wettbewerbs-

verfahren kommt (s.o.).  

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des BöB (und somit auch die zur Anwendung kommenden 

Verfahrensarten) werden durch die Revision verändert. Neu unterstellt werden die 

Beschaffungen von eidgenössischen richterlichen Behörden (ausgenommen Militär-

gerichte), der Bundesanwaltschaft, den eidgenössischen Parlamentsdiensten und 

von Empfängern von Finanzhilfen des Bundes, sofern sie Waren, Dienstleistungen 

und Bauleistungen beschaffen, die zu mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten mit 

öffentlichen Geldern finanziert werden.  

Demgegenüber werden auch Beschaffungen ausgenommen. Der wichtigste Bereich 

betrifft dabei die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf den 

gewerblichen Verkauf oder Wiederverkauf und zur Verwendung in der Produk-

tion.31, 32 Wie gross das Volumen dieser Beschaffungen (und dementsprechend auch 

die Bedeutung des Geltungsbereichs) sind, wurde im Rahmen der vorliegenden Stu-

die in Absprache mit dem Auftraggeber nicht erhoben.  

 

Teilnahme 

Folgende Faktoren sprechen für eine erhöhte Anzahl teilnehmender Unternehmen:  

 Verstärkte Marktöffnung durch das GPA 2012: Die Auswirkung ist gemäss 

Interviewaussagen branchenabhängig. Zwei Interviewpersonen erwähnten 

                                                      

31  Die Ausklammerung des gewerblichen Kaufs und Wiederverkaufs ist eine Klarstellung des Gel-

tungsbereichs des revidierten GPA.  

32  Die weiteren ausgenommenen Beschaffungen finden sich in Art. 12 des Vorentwurfs zum BöB.  
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dabei allerdings die Gefahr, dass je nach Ausgestaltung Handelshemmnisse 

durch die Nachhaltigkeitskriterien resultieren können.  

Gleichsam muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass das revidierte 

GPA „Sicherheitsventile“ beinhaltet, um dem Risiko einer wettbewerbs-

hemmenden Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien entgegenzutreten.33  

 Geringerer Aufwand für die Offerte sowie sinkende Markteintrittsbarrieren 

aufgrund der Harmonisierung  

 Erhöhte Rechtssicherheit und verstärkter Rechtsschutz: verringertes Risiko 

für die Unternehmen bei der Teilnahme an einer Beschaffung 

 Erhöhte Transparenz: besserer Einblick in den Beschaffungsmarkt 

Sanktionierung  

Bezüglich der Sanktionierung wettbewerbshemmenden Verhaltens enthält die Revi-

sion u.a. klare Regeln zum Ausstand (regelt, welche Personen auf Seiten des Auf-

traggebers oder des Preisgerichts nicht am Verfahren mitwirken dürfen).  

Weiter wird die Handhabe der Beschaffungsstellen gestärkt. So wird neu eine zent-

rale Liste mit sanktionierten Anbietern eingeführt und verschiedene Ausschluss- und 

Widerrufsgründe werden explizit aufgeführt – darunter auch Wettbewerbsabreden 

oder Korruption. Es wird damit gerechnet, dass diese Massnahmen auch eine prä-

ventive Wirkung entfalten können.  

Teilweise bemängelt wird allerdings, dass der Ermessensspielraum der Beschaf-

fungsstellen zu gross sei, insbesondere mit folgendem Ausschlusskriterium (Art. 

46m): „im Falle der mangelhaften Erfüllung früherer Aufträge sowie in Fällen, bei 

denen sie in anderer Weise erkennen liessen, keine verlässlichen und vertrauens-

würdigen Vertragspartner zu sein“. Dies könne von Seiten der Beschaffungsstellen 

zu einem wettbewerbshemmenden Verhalten führen und drücke der Wirtschaft ge-

genüber ein gewisses Misstrauen aus.  

Fazit  

Nachfolgende Tabelle führt die erwarteten Auswirkungen nochmals im Überblick 

auf (eine Erhöhung des Wettbewerbs ist grün, eine Reduktion grau markiert).  

 

Tabelle 10: Einflussfaktoren auf den Wettbewerb  

                                                      

33  Zu verweisen ist dabei, dass Artikel X:6 (Nachhaltigkeitskriterien) des revidierten GPA im Lichte 

der Artikel X:1 (Anti- Protektionismus), Artikel IV (Nichtdiskriminierung), Artikel XXII:6 (stand-

still), Artikel XXII:7 (zukünftige Verhandlungen) und Artikel XXII:8 (Arbeitsprogramm nachhal-

tige Entwicklung). Quelle: SECO. 
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Einflussfaktor  Regelung Wettbewerb 

Beschaffungs-

methoden 

Rahmenverträge (zu beachten: bereits heute Praxis)  Reduktion  

Geltungsbereich Gewisse Beschaffungsstellen sind neu unterstellt (z.B. Bun-

desanwaltschaft)  

Erhöhung  

Gewisse Beschaffungen sind neu ausgenommen (z.B. Be-

schaffung im Hinblick auf den gewerblichen Verkauf)  

Reduktion  

Teilnahme Verstärkte Marktöffnung (GPA 2012): Ausländische Unter-

nehmen nehmen vermehrt teil  

Erhöhung 

Harmonisierung: Aufgrund geringerer Kosten für eine Of-

ferte nehmen mehr Unternehmen teil / Markteintrittsbarrie-

ren sinken  

Erhöhung 

Erhöhte Rechtssicherheit / verstärkter Rechtsschutz: Auf-

grund geringeren Risikos nehmen mehr Unternehmen teil 

Erhöhung 

Erhöhte Transparenz: Unternehmen können Teilnahme bes-

ser einschätzen  

Erhöhung 

Preisgericht kann vom Auftragsbeschrieb abweichen: Auf-

grund des höheren Risikos nehmen weniger Unternehmen 

teil  

Reduktion 

Sanktionierung Regelungen zum Ausstand klar definiert Erhöhung 

Höhere Handhabe der Beschaffungsstellen Unklarer Effekt  

 

Der Überblick zeigt: Verschiedene Faktoren führen zu einer Erhöhung des Wettbe-

werbs, andere wirken hemmend. Es stellt sich also die Frage nach der Bedeutung der 

einzelnen Einflussfaktoren. In der Summe scheinen sich die gegenläufigen Effekte 

auszugleichen, allenfalls überwiegen die wettbewerbsfördernden Elemente Faktoren 

leicht.  

Wie Tabelle 11 zeigt, geht die Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Inter-

viewpersonen, nämlich rund 60%, von einem gleichbleibenden Wettbewerb aus, 

während knapp 30% eine Zunahme des Wettbewerbs erwarten. Insgesamt weisen 

die Einschätzungen darauf hin, dass die Revision leicht positive Auswirkungen auf 

den Wettbewerb hat.  

 

Tabelle 11: Auswirkungen auf den Wettbewerb  

Veränderung Unternehmen Weitere Fachpersonen Total 

Verringert 1 1 2 

Gleichbleibend 5 8 13 

Erhöht 3 3 6 
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Exkurs: Konzessionen und Abgeltungen 

Der Revisionsentwurf unterstellt neben den „klassischen Beschaffungsgeschäf-

ten“ (Bau-, Liefer- und Dienstleistungen) auch gewisse Arten von Konzessionen 

und Abgeltungen dem Vergaberecht. Dies in konsequenter Weiterführung des 

Gedankens, der bereits in Art. 2 Abs. 7 BGBM angelegt ist, dort aber infolge 

fehlender operativer Bestimmungen keine Bedeutung erlangt hat. Mit der Unter-

stellung sollen bisher geschlossene Märkte dem Wettbewerb geöffnet werden. 

Dies wird nicht nur den Marktzugang für die Anbietenden erleichtern (oder erst 

ermöglichen), sondern auch einen Beitrag zum haushälterischen Umgang mit öf-

fentlichen Mitteln leisten. Durch diese Ausschreibungen wird ein Zusatzaufwand 

für die Vergabestellen des Bundes entstehen, der allerdings überschaubar ist. 

Konzessionen des Bundesrechts (primär im Infrastrukturbereich und bei den wirt-

schaftspolitischen Monopolen, z.B. Spielbankenmonopol), die von der neuen Be-

stimmung erfasst werden, sind nicht zahlreich. Etwas grösser dürfte der Bereich 

der Abgeltungen sein, die neu dem Vergaberecht unterstellt werden (insbesondere 

im Bereich der Sozial- und Entwicklungspolitik). Gemäss Einschätzung des BBL 

dürfte das Sparpotenzial die Kosten insgesamt deutlich überwiegen.  

Anmerkung: Dieser Exkurs wurde vom Bundesamt für Bauten und Logistik ver-

fasst. 

4.3.2.  Preise und Qualität  

Die Auswirkungen der Revision auf die Preise und die Qualität der beschafften Gü-

ter und Dienstleistungen hängen eng mit der Veränderung des Wettbewerbs zusam-

men. Gemäss ökonomischer Theorie scheint zunächst klar: Höherer Wettbewerb 

führt zu tieferen Preisen und/oder höherer Qualität. 

Auch die Ergebnisse von Felder und Podgorski (2009)34 untermauern den positiven 

Effekt einer Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungsrechts auf die Preise. Al-

lerdings ist dies nicht immer der Fall. So zeigt Jaeger (2006)35 in seiner Studie zu 

den Planeraufträgen den sog. redundanten Wettbewerb auf: Übersteigen die Kosten 

des Wettbewerbs dessen Nutzen, resultieren volkswirtschaftliche Effizienzverluste.  

                                                      

34 Vgl. Felder und Podgorski (2009): Die Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungswesens in der 

Schweiz: Auswirkungen auf die Bauwirtschaft, Gutachten im Auftrag des Staatssekretariats für 

Wirtschaft SECO, Duisburg. 

35  Vgl. Jaeger et al. (2006).  
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Gemäss vorigem Kapitel ist insgesamt jedoch von einem leicht positiven Effekt auf 

den Wettbewerb auszugehen. In weiterer Folge kann dies zu einer positiven Verän-

derung von Preisen resp. Qualität führen.  

Weitere einzelne Neuerungen der Revision haben Effekte auf den Preis und/oder die 

Qualität. Diese wurden bereits in Kapitel 4.2.1. aufgeführt und werden nachfolgend 

nochmals kurz zusammengefasst:  

 Elektronische Auktionen können zu tieferen Preisen führen.  

 Die Publikationspflicht von Ausschreibungen mit Auftragswert über 50‘000 

Franken kann längerfristig zu tieferen Preisen führen.  

 Die Massnahmen gegen Abreden und Korruption (Sanktionsmöglichkeiten) 

können zu tieferen Preisen und/oder höherer Qualität führen.  

 Der verstärkte Rechtsschutz kann zu einem höheren Druck auf die Beschaf-

fungsstellen führen, die Ausschreibungen besser vorzubereiten. Dadurch 

steigt die Qualität der Beschaffungen und der Projekte.  

 Bei Rahmenverträgen ist tendenziell von höheren Preisen auszugehen (feh-

lende Konkurrenz).  

Die vermutete stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann gegen-

läufige Effekte auf Preis und Qualität bewirken: einerseits höhere Preisen im Ein-

kauf, andererseits auch höhere Qualität sowohl der Beschaffung als auch in ökolo-

gischer und sozialer Hinsicht.  

4.3.3.  Humankapital 

Wie eingangs erwähnt, wurden die Fachpersonen u.a. zur Umsetzung des Zuschlags-

kriteriums Lehrlingsausbildung befragt. Im Laufe der Studiendurchführung trat per 

1.4.2015 der revidierte Art. 21 Abs. 1 BöB in Kraft, der das Zuschlagskriterium 

Lehrlingsausbildung regelt; die neu in Kraft stehende Bestimmung wird gleichsam 

nur im Nicht-Staatsvertragsbereich Anwendung finden. Damit wurde ein entspre-

chender parlamentarischer Vorstoss noch vor Inkrafttreten der Revision umgesetzt.36 

Entsprechend dieser Entwicklung wurde beschlossen, dem Thema Lehrlingsausbil-

dung im vorliegenden Bericht nur noch eingeschränkten Raum zu widmen und es in 

einem Exkurs zusammenzufassen. 

 

Exkurs: Kriterium Lehrstellen 

                                                      

36  Vgl. 04.3061 Motion, Lehrlingsausbildung als Vergabekriterium für öffentliche Aufträge (N, 

10.03.04, Galladé). 
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Die Berücksichtigung dieses vergabefremden Kriteriums wird im Rahmen der für 

diese Studie durchgeführten Fachgespräche kontrovers beurteilt. Dezidiert befür-

wortenden (vier) stehen mehrheitlich kritische Voten gegenüber (neun), während 

sich die anderen Interviewpersonen unschlüssig zeigen.  

Mehrheitlich besteht gleichsam grosser Klärungsbedarf bezüglich der konkreten 

Umsetzung in der Praxis. Häufig gestellte Fragen waren: Wie ist mit Unterneh-

men umzugehen, die gerne ausbilden würden, aber keine geeigneten Lernenden 

finden? Werden alle Lehrstellen berücksichtigt oder nur jene, die für den Beschaf-

fungsgegenstand relevant sind? Werden Ausbildungsplätze im Ausland hinzuge-

zählt oder nicht? 

Die von den Fachpersonen vermuteten positiven und negativen Auswirkungen 

führen wir im Folgenden auf: 

Positiv 

 Erhöhung der Ausbildungswahrscheinlichkeit37  

 Stärkung der dualen Berufsbildung 

 Langfristige positive Beschäftigungseffekte  

Negativ 

 Ungleichbehandlung bestimmter Branchen und Regionen 

 Ungleichbehandlung von KMU gegenüber grösseren Unternehmen38  

 Ungleichbehandlung inländischer und ausländischer Anbietender 

 Einschränkung des Wettbewerbs  

 Erhöhung des administrativen Aufwands (Nachweispflichten, Kontrol-

len) 

 Verdrängungseffekte anderer Ausbildungsformen  

 Verdrängungseffekte zwischen verschiedenen Branchen39 

 Negative Auswirkungen auf die Ausbildungsqualität40 

                                                      

37  Vgl. dazu die Studie Strupler Leiser/Wolter (2013), die festhält, „dass die Ausbildungswahrschein-

lichkeit steigt, je stärker ein Betrieb in seiner Geschäftstätigkeit vom Kriterium Lehrlingsausbildung 

in der öffentlichen Beschaffung betroffen ist“. 

38  Vgl. dazu BFS (2008), wonach kleinere Unternehmen im Durchschnitt eine tiefere Ausbildungsbe-

teiligung als grosse Betriebe aufweisen. 

39  Vgl. Strupler Leiser/Wolter (2013). 

40  Vgl. dazu jedoch die Ergebnisse der Studie von Strupler Leiser/Wolter (2013), dass sich die Ausbil-

dungsqualität von Unternehmen, die in ihrem Tätigkeitsbereich dem Kriterium Lehrlingsausbildung 

unterworfen sind, nicht signifikant von anderen Unternehmen unterscheidet. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Fachpersonen angeben, dass die 

konkreten Auswirkungen von der praktischen Umsetzung abhängen werden. Aus 

den Erfahrungen der Kantone und Gemeinden, die das Kriterium der Lehrstellen 

bereits kennen, wird daher eher von geringen Auswirkungen ausgegangen. Dies-

bezüglich erwartet eine Fachperson, dass das Kriterium mehrheitlich bei Einla-

dungsverfahren eine Rolle spielen wird, nicht hingegen bei freihändigen Verga-

ben sowie bei offenen und selektiven Verfahren (Gebot der Gleichbehandlung 

ausländischer Anbietender).  

 

4.3.4.  Nachhaltige Beschaffung 

Das Thema nachhaltige Beschaffung hat während der vergangenen Jahre an Bedeu-

tung gewonnen. Zeugnis dafür sind nebst der Bundesverfassung u.a. auch die vom 

Bundesrat verabschiedete „Strategie Nachhaltige Entwicklung“41 oder die von der 

Beschaffungskonferenz des Bundes 2012 verfassten und 2014 revidierten „Empfeh-

lungen zur nachhaltigen Beschaffung für die Beschaffungsstellen des Bundes“.  

Die Revision sieht die Verankerung der Nachhaltigkeit nun im zentralen Zweckar-

tikel vor: Nachhaltigkeit wird darin als Teilfunktion der Wirtschaftlichkeit definiert. 

Im Rahmen der Fachgespräche sind wir der Frage nachgegangen, welche Auswir-

kungen aufgrund dieser Neuerung vermutet werden; sie werden in der nachfolgen-

den Tabelle zusammengefasst. 

 

  

                                                      

41  Darin wird festgehalten, dass der Bund bei seinem Konsumverhalten eine Vorbildfunktion in Bezug 

auf nachhaltige Beschaffung einnimmt.  
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Tabelle 12: Auswirkungen im Bereich Nachhaltige Beschaffung  

Dimension Mögliche Wirkung Anzahl Nennungen 

Administrative Kosten Tendenzielle Erhöhung (Nachweis von Zerti-

fikaten, Qualitätsnachweisen, Kontrollen); 

aber: hängt stark von der konkreten Umset-

zung ab 

3 

Erhöhung der Rechtsunsicherheit (Begriff 

Nachhaltigkeit und Bedeutung der Dimensio-

nen Ökologie, Ökonomie, Soziales sind un-

klar) 

5 

Beschaffungspreise Tendenzielle Erhöhung der Beschaffungs-

preise (Internalisierung externer Kosten, ad-

ministrativer Aufwand); aber: ggf. höhere 

Qualität der beschafften Güter und Dienstleis-

tungen, ggf. längerer Lebenszyklus 

6 

Wettbewerb Starke Nutzung des Kriteriums Nachhaltig-

keit kann innovationsfördernd wirken (neue 

Technologien und Produktionsverfahren); 

Chancen insbesondere für KMU 

2 

Kriterium kann wettbewerbshemmend und 

diskriminierend / protektionistisch eingesetzt 

werden42 

2 

Weitere Wirkungen  Erhöhte Glaubwürdigkeit des Bundes in Be-

zug auf strategische Ziele; aber: teilweise zu 

wenig ambitiöse und zögerliche Umsetzung 

im Vergleich zur Europäischen Union 

Erhöhte Glaubwürdig-

keit (1); zu zögerliche 

Umsetzung (1) 

Sensibilisierung resp. Bestärkung der Be-

schaffungsstellen die noch nicht resp. bereits 

nachhaltig beschaffen; konkrete gesetzliche 

Grundlage wird geschaffen 

2 

Signalwirkung für Unternehmen, Nachhaltig-

keit als Unterscheidungsmerkmal im Wettbe-

werb zu nutzen 

2 

 

Insgesamt werden die in der Revision geplanten Massnahmen im Bereich der Nach-

haltigkeit zwar mehrheitlich befürwortet, aus den Aussagen lässt sich aber schlies-

sen, dass die mit den Massnahmen verbundenen Auswirkungen als (eher) gering 

eingeschätzt werden (dezidiert genannt von vier Fachpersonen).43 

                                                      

42  Vgl. demgegenüber auch die Vorgaben des revidierten GPA, die darauf abzielen, dieses Risiko zu 

minimieren (siehe Fussnote 26). 

43 Einzelne Fachpersonen sprechen von einer vergebenen Chance, die sowohl innenpolitisch als auch 

im Vergleich zum europäischen Ausland zu einem Reputationsverlust der Schweiz führen könnte. 

Die Verankerung von sog. Sozialmanagementssystemen oder Ruggie-Richtlinien, die starke Signal-

wirkungen hätten, fehlten. Dagegen wird argumentiert, dass die Schweiz in Bezug auf die Berück-

sichtigung von Sozialstandards im internationalen Vergleich gut abschneidet (z.B. Leistungs- vs. 
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4.4.  Prüfpunkt 4: Alternative Regelungen 

Neben der geplanten Revision und dem Status quo als Referenzszenario sind alter-

native Regelungsinstrumente und -inhalte denkbar, die die Ziele der Revision „wirk-

samer, kosteneffizienter und mit geringeren Einschränkungen“44 für die Akteure er-

reichen könnten. Zweck dieses Prüfpunkts ist es, solche Alternativen aufzuzeigen. 

Wir konzentrieren uns dabei auf die in den Fachgesprächen genannten Alternativen. 

Sanftere Regelungsinstrumente 

Das vom ASTRA in der Praxis verwendete Modell der Nachwuchsförderung (Kos-

tentragung einer Juniorpartnerin / eines Juniorpartners für die Dauer von bis zu 

zwei Jahren) wird von zwei Fachpersonen als Alternative zu dem in Kapitel 4.2.1. 

beschriebenen Ausbildungskriterium in den Raum gestellt.45 Das Kriterium sei brei-

ter und flexibler und könne den Bedürfnissen auch jener Unternehmen gerecht wer-

den, die zwar keine Lernenden ausbilden, aber dennoch in die berufliche Aus- und 

Fortbildung junger Menschen investieren. Zudem würde den Unternehmen ein un-

mittelbarer Wettbewerbsvorteil entstehen. 

Wenngleich die Verbesserung des Rechtsschutzes bei den Vergaben des Bundes 

grundsätzlich begrüsst und eine Bagatellgrenze für zweckmässig erachtet wird, wird 

die Streitwertgrenze von 150‘000 als zu hoch eingeschätzt. Spezifische Branchen 

(z.B. Druckereien), die typischerweise an Beschaffungen teilnehmen, die unter die-

ser Streitwertgrenze liegen, würden vielfach weiterhin nicht in den Genuss eines 

Rechtsschutzes kommen. Alternativ vorgeschlagen wird die Streitwertgrenze auf 

50‘000 Franken zu setzen.  

 

Alternative Regelungsinhalte 

Die Revision bringt unzweifelhaft eine Angleichung der Beschaffungsordnungen 

der Kantone und des Bundes mit sich, was sich in vielfach wortgleichen Regelungen 

zeigt. Allerdings sind die Erlasse nicht deckungsgleich, da in Details Unterschiede 

weiterbestehen, die es zu berücksichtigen gilt. Eine noch weitergehende Kongruenz 

                                                      

Herkunftsortprinzip, Sozialstandards bei Subunternehmern). Ebenso wird auf das bei der WTO be-

stehende Arbeitsprogramm zur nachhaltigen Beschaffung des revidierten GPA verwiesen.  

44 SECO (2013): RFA-Checkliste. 

45 Das Modell sieht vor, dass die Kosten einer Juniorpartnerin / eines Juniorpartners in der Offerte 

zwar auszuweisen sind, bei der Bewertung des Preisangebots hingegen nicht berücksichtigt werden.  
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der Beschaffungsordnungen zu erzielen, erscheint im Lichte der geltenden Kompe-

tenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich des Beschaffungswesens 

als nicht realistisch.  

Bei grösseren Beschaffungen resp. der Umsetzung komplexer Vorhaben, beispiels-

weise der Entwicklung komplexer IT Systeme, befürworten zwei Fachpersonen eine 

stärkere Verankerung risikomindernder Massnahmen. Solche Massnahmen könnten 

durch den Einbezug der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) gesetzt werden, um 

etwa das Risiko eines Ausuferns projektierter Kosten zu minimieren.46  

Wie in Kapitel 4.3.4. dargestellt, werden die Auswirkungen im Bereich Nachhaltig-

keit als (eher) gering eingeschätzt. Durch die Aufnahme einer Begriffsbestimmung 

der Nachhaltigkeit, die Einführung von Kontrollen ggf. durch externe Stellen oder 

die Anwendung des Nachhaltigkeitskriteriums bereits bei der Eignungsprüfung (se-

lektives Verfahren) würde dem Ziel, nachhaltig zu beschaffen, laut Auskunft der 

Fachpersonen mehr Nachdruck und somit Wirkung verliehen werden. In diesem Zu-

sammenhang wurde wiederholt darauf verwiesen, dass Selbstdeklarationen alleine 

kein geeignetes Instrument darstellten. 

4.4.1.  Zwischenfazit 

Wenngleich im Rahmen der Fachgespräche punktuell alternative Regelungsinhalte 

vorgeschlagen werden, weisen die Fachgespräche zusammen betrachtet darauf hin, 

dass die angestrebten Ziele der Revision mit dem vorliegenden Entwurf erreicht 

werden können. 

 

4.5.  Prüfpunkt 5: Zweckmässigkeit im Vollzug 

Dieser Prüfpunkt geht der Frage nach, ob die Revision so vorbereitet und ausgestal-

tet ist, dass deren Umsetzung möglichst effizient erfolgen kann.  

Zur Beantwortung der Frage soll an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, dass 

die Revision mehrheitlich als pragmatisch und umsetzbar bezeichnet wird und so-

wohl zu einer besseren Verständlichkeit des Beschaffungsrechts, zu einer Harmoni-

sierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen als auch insgesamt zu 

verbesserter Rechtssicherheit führt.  

                                                      

46  Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die EFK seit 1. März 2015 neu Beobachterstatus (zuvor Mit-

glied) in der Beschaffungskonferenz des Bundes hat, um etwaigen Interessenkonflikten vorbeugen 

zu können. Dies könnte die Rolle der EFK in Bezug auf das Beschaffungswesen stärken. 
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Dennoch wirft die Revision bei den Fachpersonen Fragen zu den Details der Um-

setzung bestimmter Neuerungen auf, nicht zuletzt weil die von der Revision ausge-

lösten Kosten und Nutzen stark davon abhängen. Die am häufigsten genannten The-

men werden nachfolgend aufgeführt: 

 Nachhaltigkeit: Definition des Begriffstrios Ökonomie, Ökologie und Sozi-

ales; Ausgestaltung von Nachweisen und Kontrollen; Operationalisierung 

des Zuschlagskriteriums Nachhaltigkeit 

 Ausbildungsplätze: Definition und Operationalisierung (Gewichtung) des 

Zuschlagskriteriums Ausbildungsplätze  

 Rechtsschutz: Ausgestaltung des vereinfachten Verfahrens bei Beschaffun-

gen mit Auftragswert von mindestens 150‘000 Franken, die jedoch aus-

serhalb des Staatsvertragsbereichs liegen (Zweifel an der Einhaltung recht-

staatlicher Verfahrensgarantien) 

 Elektronische Auktionen: Organisation (dezentral / zentral), Finanzierung 

und Aufbau der entsprechenden elektronischen Anwendung 

Die erfolgreiche Einführung der geplanten Revision erfordert seitens der Mehrheit 

der Interviewpersonen vor allem eine breite Information über die Neuerungen sowie 

Massnahmen, die den erwarteten erhöhten Personalbedarf des Bundes abfedern:  

 Schulung und Information: Schulungen, Fachkonferenzen, Handbücher etc. 

werden zur Sensibilisierung und weiteren Professionalisierung der Beschaf-

fungsstellen als bedeutsam erachtet. Hervorgehoben wird, dass die Mass-

nahmen gemeinsam für Personal des Bundes, der Kantone und der Gemein-

den entwickelt und umgesetzt werden sollten. So könne eher sichergestellt 

werden, dass sich eine einheitliche Interpretation und Vollzugspraxis der 

harmonisierten Beschaffungsordnungen entwickelt. Der Austausch zwi-

schen mit Beschaffungen betrautem Fachpersonal aus Verwaltungen und 

Unternehmen müsse ebenso berücksichtigt werden. 

 Wie in Kapitel 4.2.1. dargestellt, wird von einem (leicht) erhöhten administ-

rativen Aufwand für die Beschaffungsstellen des Bundes ausgegangen. Der 

damit verbundene erhöhte Personalbedarf müsse gedeckt werden, was früh-

zeitige Planung bedinge. 

Schliessich wird grundsätzlich – nicht alleine auf die Revision bezogen – ein weite-

rer Ausbau der Funktionalitäten der Vergabeplattform simap.ch gefordert, in wel-
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chem beachtliches Potential zur administrativen Entlastung gesehen wird. Der Aus-

bau solcher elektronischer Instrumente im Beschaffungswesen ist gleichsam ein 

Kernstück des revidierten GPA. 

 

Exkurs: Ergebnisse der Vernehmlassung 

Das Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Beschaffungsrechts des Bundes 

endete am 1. Juli 2015. Die interessierten Kreise nahmen rege an der Vernehm-

lassung teil; so gingen 109 Stellungnahmen sowie 48 Formulare mit Zusatzfragen 

ein. Die Fülle an Vorbringen kann an dieser Stelle nicht widergegeben werden. 

Daher werden nachfolgend nur die Vernehmlassungsergebnisse jener Änderun-

gen und Massnahmen skizziert, auf die sich auch die RFA fokussierte.  

Harmonisierung: Die mit der Revision angestrebte Angleichung der Beschaf-

fungsordnungen wird seitens der Teilnehmenden der Vernehmlassung sehr klar 

unterstützt. Somit kann eines der Hauptziele der Revision erreicht werden.  

Struktur und Verständlichkeit: Sowohl die Konzeption als auch die Verständlich-

keit der Vorentwürfe, also die verwendeten Definitionen und Formulierungen, 

werden mehrheitlich wohlwollend aufgenommen, wenngleich bundesintern Dif-

ferenzen bestehen (beispielsweise in Bezug auf die Begrifflichkeiten „Staatsver-

tragsbereich und Nicht-Staatsvertragsbereich“). 

Mehraufwand: Rund 56% der sich in der Vernehmlassung äussernden Teilneh-

menden erwarten für die Unternehmen einen gleich bleibenden Aufwand, etwa 

12% gehen von sinkenden Aufwänden auf. Mehrere Beschaffungsstellen des 

Bundes erwarten wiederum einen höheren Aufwand für die Behörden, unter an-

derem auch aufgrund der geplanten Förderung der Mehrsprachigkeit bei öffentli-

chen Beschaffungen.  

Rechtsschutz: Während seitens der Wirtschaft der erweiterte Rechtsschutz mehr-

heitlich begrüsst wird (resp. gar noch eine Erweiterung verlangt wird), ist er bei 

der Bundesverwaltung umstritten. Diese unterschiedliche Meinungslage spiegelt 

sich auch bei den Auswirkungen des erweiterten Rechtsschutzes wider: Während 

die Teilnehmenden der Vernehmlassung mehrheitlich von geringen Auswirkun-

gen auf die Anzahl von Beschwerdefällen ausgehen, erwarten manche Beschaf-

fungsstellen des Bundes eine starke Zunahme der Rechtsmittelverfahren. Die er-

weiterten Publikations- und Begründungspflichten werden unter Vorbehalt punk-

tueller Klarstellungen vielfach begrüsst, während die Regelungen zum Ausstand 

eher kritisch begutachtet wurden. 
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Flexibilisierung der Verfahren: Zu den Neuerungen bezüglich der freihändigen 

Verfahren, der elektronischen Auktionen, den Verhandlungen, dem Dialog und 

den Rahmenverträgen gingen zustimmende wie auch ablehnende Stellungnahmen 

ein. Tendenziell werden für alle diese Instrumente zur Flexibilisierung der Ver-

fahren weitere Präzisierungen und Anpassungen gefordert.  

Nachhaltigkeit: Die stärkere Verankerung der Nachhaltigkeit im Beschaffungs-

wesen wird in der Vernehmlassung klar begrüsst und oftmals werden über die 

Vorentwürfe hinausgehende Regelungen gewünscht. Zu nennen ist hier beispiels-

weise die Forderung konkreter Regelungen zur Kontrolle der Einhaltung der 

Nachhaltigkeit oder die Forderung, ökologische und soziale Aspekte verbindlich 

in die Zuschlagskriterien einzubeziehen. Keine klare Aussage kann bezüglich der 

Frage getroffen werden, ob künftig die Arbeitsbedingungen und -schutzbestim-

mungen, die am Ort der Leistungserbringung oder jene, die am Sitz- oder Nieder-

lassungsort der Anbietenden gelten, angewendet werden sollen. An dieser Stelle 

kann auch angemerkt werden, dass seitens der Wirtschaft allgemein moniert wird, 

dass die Vorentwürfe den komplexen Beschaffungen zu wenig Rechnung tragen 

und dem Kriterium Preis allgemein eine hohe Gewichtung zukomme.  

Lehrstellen: Der Einbezug der Anzahl Ausbildungsplätze für Lernende als Zu-

schlagskriterium wird kontrovers begutachtet. 

Quelle: Bericht über die Vernehmlassungsergebnisse zur Revision des Bundesge-

setzes und der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB/VöB) 

sowie der Verordnung über die Schwellenwerte im öffentlichen beschaffungswe-

sen (SWV), Entwurf vom 25.11.2015, Bundesamt für Bauten und Logistik  
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Fazit  

Die vorliegende einfache Regulierungsfolgenabschätzung versucht, die volkswirt-

schaftlichen Auswirkungen der Revision des Beschaffungsrechts des Bundes darzu-

stellen. Dazu wird hauptsächlich auf die in Fachgesprächen und einer Unterneh-

mensbefragung ermittelten Informationen und Einschätzungen zurückgegriffen. Die 

Ergebnisse der RFA zu den fünf behandelten Prüfpunkten werden nachfolgend zu-

sammengefasst: 

Prüfpunkt 1: Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns. Die Fachperso-

nen bejahen ausnahmslos den Handlungsbedarf der Revision und begründen dies 

insbesondere mit der dadurch erzielbaren Harmonisierung der Beschaffungsordnun-

gen von Bund und Kantonen sowie der verbesserten Transparenz und Rechtssicher-

heit. Weiter ergibt sich der Handlungsbedarf unter anderem durch die geplante Ra-

tifizierung des GPA 2012 und dem damit verbundenen Marktzugangspotential so-

wie der Umsetzung parlamentarischer Vorstösse. Die Vorentwürfe werden mehr-

heitlich als pragmatisch und politisch umsetzbar und dem Handlungsbedarf über-

wiegend entsprechend bewertet. 

Prüfpunkt 2: Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen.   

Bund: Gemäss den Fachgesprächen wird sich die Revision mit einem (leicht) höhe-

ren administrativen Aufwand für den Bund niederschlagen; weitere Kosten und Nut-

zen lassen sich nicht quantifizieren, hängen aber stark vom konkreten Vollzug der 

geplanten Massnahmen ab. Eine in Ergänzung zur RFA durchgeführte Befragung 

von 12 Beschaffungsstellen des Bundes schätzt die jährlichen Mehrkosten für ge-

plante erhöhte Sprachanforderungen bei Beschaffungen auf zwischen 18 und 841 

Millionen Franken und für die erweiterten Publikationspflichten auf rund 900‘000 

Franken.  

Unternehmen: Für die Unternehmen wird die Revision mehrheitlich als neutral in 

Bezug auf die direkten Kosten (= Aufwand für das Erstellen einer Offerte) betrach-

tet. Begründet wird dies durch verschiedene, gegenläufige Effekte: Mehrkosten re-

sultieren vor allem infolge höherer Dokumentationspflichten, ein grösserer Nutzen 

entsteht demgegenüber in erster Linie durch die Harmonisierung der Beschaffungs-

ordnungen (welche eine stärkere Standardisierung der Prozesse bei Offertstellung 

erlaubt und insgesamt weniger Einarbeitungszeit erfordert). Für die Unternehmen 

entstehen zudem indirekte Nutzeneffekte. Dazu zählen der verstärkte Rechtsschutz, 

die höhere Transparenz und die verbesserte Rechtssicherheit. Zu beachten ist, dass 

die direkten Kosten konkret und unmittelbar auftreten, weshalb sie vergleichsweise 

einfach beurteilt werden können. Die indirekten Effekte, die sich erst mittel- und 
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langfristig voll entfalten, sind demgegenüber schwieriger zu quantifizieren, können 

jedoch ebenfalls sehr bedeutend sein. 

Prüfpunkt 3: Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. In Bezug auf den Wettbewerb 

kann ein leicht positiver Effekt der Revision vermutet werden. Dieser kann zu tiefe-

ren Preisen und/oder höherer Qualität der beschafften Bauten, Dienstleistungen und 

Güter führen. Als weiterer positiver Effekt für die Gesamtwirtschaft gilt der vergrös-

serte internationale Beschaffungsmarkt, der mit der Ratifizierung des revidierten 

WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen erschlossen wer-

den kann. Gemäss eigener Analyse des BBL dürften Änderungen hinsichtlich Kon-

zessionen und Abgeltungen eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen. Demge-

genüber werden die Auswirkungen hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft (Veranke-

rung der nachhaltigen Beschaffung) sowie dem Arbeitsmarkt (Zuschlagskriterium 

Anzahl Lernende) als eher gering eingeschätzt. 

Prüfpunkt 4: Alternative Regelungen. Im Rahmen der Fachgespräche und der Un-

ternehmensbefragung wurden nur punktuelle Änderungen vorgeschlagen; die ange-

strebten Ziele der Revision können mit den Vorentwürfen grundsätzlich erreicht 

werden.  

Prüfpunkt 5: Zweckmässigkeit im Vollzug. Weitere Konkretisierungen der geplanten 

Massnahmen sowie Schulungen und Informationen, die zu einem einheitlichen Ver-

ständnis und Vollzug der revidierten Beschaffungsordnungen von Bund und Kanto-

nen verhelfen können, werden als wichtig erachtet. Ebenso bedarf es frühzeitiger 

Personalplanung seitens des Bundes, um den erwarteten Mehraufwand decken zu 

können.  

Zusammenfassend kann aus den Gesprächen und Befragungen im Rahmen der RFA 

geschlossen werden, dass die Revision mehrheitlich begrüsst und als Verbesserung 

gegenüber dem Status quo gesehen wird. Die Ergebnisse lassen aber auch vermuten, 

dass die Revision weder in Bezug auf die Akteure Bund und Unternehmen noch auf 

die Gesamtwirtschaft signifikante Auswirkungen haben wird. Die Ergebnisse der 

RFA decken sich weitestgehend mit den Ergebnissen der Ämterkonsultation und des 

Vernehmlassungsverfahrens. 

  



RFA Revision BöB/VöB B,S,S.  
 

 

43 

Anhang 1: Literaturverzeichnis 

Handbücher 

SECO (2011): Regulierungs-Checkup. Handbuch zur Schätzung der Kosten von Re-

gulierungen sowie zur Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und 

Kostenreduktion, Version vom 21. Dezember 2011.  

SECO (2013): Regulierungsfolgenabschätzung Handbuch und Checkliste.  

 

Studien 

GFK (2014): Bürokratiemonitor 2014, Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirt-

schaft SECO, GfK Switzerland AG, Dezember 2014 

Strupler Leiser/Wolter (2013): Kann man mit dem öffentlichen Beschaffungswesen 

Lehrstellen fördern?, Leading House Working Paper No. 85, Mirjam Strupler Leiser 

und Stefan C. Wolter, Bern/Zürich, März 2013 

BHP Hanser und Partner AG (2013): Regulierungskosten Baurecht – Schätzung der 

Kosten von Regulierungen und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfa-

chung und Kostenreduktion im Baurecht, Studie im Auftrag des ARE, Zürich, Ok-

tober 2013 

BFS (2008): Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe: Entwicklungen 1995 bis 

2005, Bundesamt für Statistik, Bern, 2008 

Felder und Podgorski (2009): Die Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungs-

wesens in der Schweiz: Auswirkungen auf die Bauwirtschaft, Gutachten im Auftrag 

des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO)  

WEKO (2006): Bericht des Sekretariates der Wettbewerbskommission zur Revision 

des Beschaffungsrechts, Recht und Politik des Wettbewerbs, 2/2006 

Jaeger et al. (2006): Volkswirtschaftliche Kosten bei öffentlichen Ausschreibungen 

von Planeraufträgen, 2006 

Frey et al. (2003): Geltende Rechtsetzungskompetenz im schweizerischen Vergabe-

recht und Alternativen: Eine bewertende Studie aus volkswirtschaftlicher Sicht, Gut-

achten im Auftrag der Beschaffungskommission des Bundes (BKB), der Bau-, Pla-

nungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz (BPUK), der Konferenz der kanto-

nalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) und der Konferenz der kantonalen Finanz-

direktoren (FDK), 2003 

 



RFA Revision BöB/VöB B,S,S.  
 

 

44 

Rechtsgrundlagen 

Vorentwurf zum revidierten Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 

(BöB), Stand: 30. September 2014 

Vorentwurf Entwurf zur revidierten Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-

wesen (VöB), Stand: 30. September 2014 

Vorentwurf Erläuternder Bericht des EFD zur Änderung des Bundesgesetzes über 

das öffentliche Beschaffungswesen, Stand: 30. September 2014 

Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, SR 172.056.1 

Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen, SR 172.056.11 

Revidiertes WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 

Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft über be-

stimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungsrechts SR 0.172.052.68 

Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. No-

vember 1994/15. März 2001 und deren Vergaberichtlinien  

Faktenblätter des BBL zu den Beschaffungszahlungen 2009-2013 

Freihandelsabkommen: http://www.efta.int/legal-texts/free-trade-relations 

Empfehlungen für die Beschaffungsstellen des Bundes 2012, Stand: Juni 2014 

 

Weitere Dokumente 

Parlamentarische Vorstösse, z.B. 14.3208 Bekämpfung der Korruption im öffentli-

chen Beschaffungswesen und 04.3061 Lehrlingsausbildung als Vergabekriterium 

für öffentliche Aufträge 

Vereinzelte Stellungnahmen im Rahmen der Ämterkonsultation  

 

  

http://www.efta.int/legal-texts/free-trade-relations
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Anhang 2: Interviewpersonen 

Bundesstellen und Kantonale Stellen 

Nr. Institution  Interviewperson Datum  

1 Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Kon-

ferenz  

Regina Füeg 07.01.2015 

2 Bundesamt für Bauten und Logistik Bruno Gygi 07.01.2015 

3 Armasuisse Thomas Knecht 08.01.2015 

4 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Grau-

bünden 

Alberto Crameri 14.01.2015 

5 Wettbewerbskommission Frank Stüssi 20.01.2015 

6 Bundesamt für Strassen Beat Joss 20.01.2015 

7 Schweizerische Bundesbahnen Dominik Kuonen 02.02.2015 

8 Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons 

Basel-Stadt 

Angela Gröner 05.02.2015 

Verbände 

Nr. Institution  Interviewperson Datum  

1 Schweizerischer Gewerbeverband Dieter Klay 06.01.2015 

2 Swissmem Urs Meier 07.01.2015 

3 Economiesuisse Thomas Pletscher 07.01.2015 

4 Bauenschweiz Sandra Burlet 08.01.2015 

5 Schweizerischer Wirtschaftsverband der In-

formations-, Kommunikations- und Organisa-

tionstechnik SWICO 

Rudolf Sprenger 

Peter Neuenschwander 

13.01.2015 

6 KMU Forum  Andreas Zindel 13.01.2015 

7 Swiss Fair Trade Sonja Ribi 15.01.2015 

8 Textilverband Schweiz Aline Kloetzer 16.01.2015 

9 Travail Suisse Gabriel Fischer 16.01.2015 

10 Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-

verein 

Denis Raschpichler 03.02.2015 

11 Erklärung von Bern Christa Luginbühl 12.02.2015 
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Weitere Expertinnen und Experten 

Nr. Institution  Interviewperson Datum 

1 Schweizerische Vereinigung für öffentli-

ches Beschaffungswesen (SVöB) 

Martin Beyeler 22.01.2015 

2 bratschi wiederkehr & buob Jürg Bereuter 06.02.2015  

(schriftliche Ein-

gabe) 

3 Universität Freiburg, Rechtswissenschaft-

liche Fakultät 

Jean-Baptiste Zufferey 12.02.2015 

4 Universität St. Gallen, Law School Peter Hettich 20.02.2015 

 

 

 

 

Unternehmensbefragung 

Zur Sicherung der betriebsinternen Informationen, stellen wir die Unternehmen, die 

an der Befragung teilgenommen haben, in anonymisierter Form dar. 

 

 
 

 

  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8

Unternehmen

Branche Bau
Architektur / 

Ingenieur
ICT

Ingenieur / 

Planung
ICT

Fahrzeug-

bau

Maschinen

ind.

Bau-

ingenieur

Mitarbeitende 2500 1060 485 (VZÄ) 500 900 (VZÄ) 1020 5400 10 resp. 15

Beschaffungen Bund 2014

Anzahl 80 120 56 300 13 4 43 16

Volumen in Mio. CHF 550 180 290 600 200 325 570 10

Anteil am Umsatz 10% 20% 10% 50% 60% 50% 15% 10-80%

Verfahrensart

öffentlich 63% 95% 36% 70% 77% k.A. 75% 13%

Einladung 25% 5% 54% 15% 0% k.A. 25% 25%

Direktvergabe 13% 1% 11% 15% 23% k.A. 0% 63%

Auftragsart

Lieferung 0% 0% 0% 0% 0% k.A. 75% 0%

Dienstleistung 2% 100% 100% 100% 100% k.A. 25% 100%

Bau 98% 0% 0% 0% 0% k.A. 0% 0%
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Anhang 3: Übersicht Neuerungen und Änderungen 

In den nachfolgenden Tabellen findet sich eine nicht abschliessende, thematisch ge-

gliederte Zusammenfassung im Vorentwurf BöB enthaltener Neuerungen. Nicht 

systematisch aufgenommen sind beispielsweise die gesetzliche Verankerung bereits 

bestehender Praxis sowie die Überführung von in der aktuellen VöB bestehenden 

Regelungen in den Vorentwurf BöB.  

 

Thema: Struktur, Systematik, Verständlichkeit, Anpassung 

Art. Gegenstand Bemerkung 

n/a VE-BöB regelt sowohl den Staatsvertrags- als 

auch den Binnenbereich des Beschaffungswe-

sens. 

Stufenkonforme Normierung auf Ebene 

Gesetz und Verordnung. 

2  Der Artikel beinhaltet eine 15 Definitionen 

umfassende Liste mit wiederkehrender Be-

griffe (lit a-o). 

Gemäss GPA 2012, Kongruenz mit den in 

der E-IVöB enthaltenen Definitionen. 

8 Unterstellung von  

– Übertragung öffentlicher Aufgaben / Abgel-

tungen  

– Erteilung von Konzessionen  

Klärung des Anwendungsbereichs „öf-

fentlicher Vertrag“ sowie Erweiterung des 

Anwendungs-bereichs im Bereich „Kon-

zessionen“ 

Klärung gegenüber Art. 2 VII BGBM 

(„Übertragung der Nutzung kantonaler 

und kommunaler Monopole“) 

10 Schwellenwerte werden durch Delegation in 

der Verordnung geregelt und dort periodisch 

an Wechselkursentwicklung angepasst. 

Leichtere Handhabbarkeit von Änderun-

gen. 

 

 

Thema: Flexibilisierung der Verfahren 

Art. Gegenstand Bemerkung 

5 Rechtswahl bei der Beschaffung durch meh-

rere Auftraggeber, die verschiedenen Rechts-

ordnungen unterstehen; ausschlaggebend ist, 

welcher Auftraggeber den grössten Anteil fi-

nanziert resp. Rechtswahleinigung der Auf-

traggeber. 

Ggf. auch für Rechtssicherheit bedeutsam. 

5 Schweizerische Infrastrukturanbieter können 

Beschaffung an Sitzrecht oder an Bundesrecht 

unterstellen. 

Ggf. auch für Rechtssicherheit bedeutsam. 

12 Der Artikel beinhaltet eine neue, erweiterte 

Liste der Ausnahmen, i.e. der Fälle, auf die das 

Gesetz nicht anzuwenden ist, gemäss Vorgabe 

GPA (Artikel II Scope and Coverage). 

Reduktion des Anwendungsbereichs; ins-

besondere die erste Ausnahme (Verwen-

dung zu kommerziellen Zwecken, „ge-

werblichen Verkauf oder Wiederverkauf“) 

bringt eine gewisse Liberalisierung. 
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23 Freihandvergabe von Folgeaufträgen neu ge-

ordnet; freihändiges Verfahren kann unabhän-

gig vom Schwellenwert bei Vorliegen be-

stimmter Voraussetzungen gewählt werden. 

Folge der Änderung im GPA 2012. 

25 Elektronische Auktionen für die Beschaffung 

standardisierter Leistungen. 

Neues Instrument zur Ausschreibung stan-

dardisierter Leistungen, z.B. Energie. Hö-

here Transparenz, niedrigere Transakti-

onskosten  

26 Artikel regelt die Verhandlungen, insb. die Zu-

lässigkeit und das Verfahren.  

Zulässigkeit, wenn durch besondere Um-

stände gerechtfertigt; die Liste in Abs. 2 ist 

abschliessend. 

Kompromiss, um Harmonisierung mit den 

Kantonen zu erreichen.  

29 Rahmenverträge: Neues Instrument zur Be-

schaffung von Leistungen, die in gleicher Art 

über einen bestimmten Zeitraum hinaus benö-

tigt werden. Grundsätzlich maximal 4 Jahre 

Laufzeit. 

Teils gesetzliche Verankerung der beste-

henden Praxis. 

Neu besteht die Möglichkeit von sog. Mini 

Tenders beim Abruf von Einzelleistungen. 

 

 

Thema: Rechtssicherheit und Rechtsschutz 

Art. Gegenstand Bemerkung 

15 Regelt neu den Ausstand, also die Regeln, 

nach welchen Personen auf Seiten des Auf-

traggebers oder des Preisgerichts nicht mitwir-

ken dürfen. 

Senkung der Transaktionskosten durch 

unnötige Verfahrenswiederholungen; 

Rechtssicherheit. 

47 Sanktionen (Verwarnung, Ausschluss, Entzug 

resp. Rückforderung von finanziellen Beträ-

gen) der Anbieter.  

Neu sind insbesondere der Ausschluss 

fehlbarer Anbieter sowie die Führung ei-

ner zentralen Liste mit sanktionierten An-

bietern. 

50 Publikation von Zuschlägen im Einladungs-

verfahren. 

Folge des erweiterten Rechtsschutzes 

(siehe auch 53). 

53 Summarische Begründung der Verfügungen: 

neu statuiert das Gesetz eine Pflicht zu pro‐ak-

tiven Begründung eines Zuschlags und einer 

Rechtsmittelbelehrung. 

Bisher wurden Verfügungen nur auf Ver-

langen der Adressaten summarische be-

gründet. Damit wird das rechtliche Gehör 

gestärkt.  

54 Beschwerde an BVGer neu ab Auftragswert 

von CHF 150‘000. 

Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbe-

reichs: einfaches und rasches Verfahren mit 

kurzen Fristen, endgültiger Entscheid eines 

Einzelrichters des BVGer.  

Aufgrund von Art. 29a BV (Rechtswegga-

rantie) ist auch unter den Schwellenwerten 

des GPA / BilatAbk Rechtsschutz zu ge-

währen. 

Der Entwurf zieht eine Grenze bei Baga-

tellfällen (unter CHF 150‘000). 

Das einfache und rasche Verfahren soll in-

nert 60 Tagen abgeschlossen werden. 
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Der Entscheid des Einzelrichters ist end-

gültig. 

60 

III 

Das Gericht kann nicht nur ein Feststellungs-

urteil treffen, sondern ggf. direkt Schadener-

satz zusprechen. 

Vermeidung eines nachträglichen Verfah-

rens nach dem Staatshaftungsrecht. 

 

 

Thema: Nachhaltigkeit 

Art. Gegenstand Bemerkung 

1 In Artikel 1 (Zweckartikel) wird in Nachhal-

tigkeit als Teilfunktion der Wirtschaftlichkeit 

explizit erwähnt.  

Umsetzung einer politischen Forderung 

Aber: Bereits inkludiert i.R.d. Bewer-

tungssystems in VöB 2010 (vgl. Artikel 

27). 

34 Technische Spezifikationen zur Förderung 

natürlicher Ressourcen oder des Umwelt-

schutzes. „Kann-Formulierung“. 

Anpassung gemäss GPA 2012 (Artikel X, 

Artikel IV, X:1 und XXII:6-8). 

 

 

Thema: Lehrstellen 

Art. Gegenstand Bemerkung 

33 Ausbildungsplätze als Zuschlagskriterium im 

Nicht-Staatsvertragsbereich. 

Umsetzung einer politischen Forderung. 

Aber: Bereits inkludiert i.R.d. Bewer-

tungssystems in VöB 2010 (vgl. Artikel 

27) und Anwendung nur bei Vorliegen 

gleichwertigen Angeboten.  

 

 


